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1 Allgemeines 

1.1 Vorgang und Veranlassung 

 

Die Gemeinde Denklingen plant die Erschließung des Gewerbegebietes „Egart“ im Osten der 

Ortschaft Denklingen. Dort soll der Bereich südlich der bestehenden Gewerbestraße 

erschlossen und die Gewerbestraße nach Süden fortgeführt werden. Die Kanaltiefen unter der 

Straße soll voraussichtlich in einer Tiefe von ca. 3 m gründen. 

 

Auf Basis unseres Angebotes A1786.19 vom 13.08.2019 wurde unsere Geotechnikum 

Ingenieurgesellschaft mit Datum vom 11.09.2019 von der Gemeinde Denklingen beauftragt eine 

Baugrunduntersuchung durchzuführen und in einem geotechnischen Bericht zu den 

Untergrundverhältnissen und zur hydrogeologischen Situation Stellung zu nehmen. Bestandteil 

der Untersuchungen ist es auch, die erkundeten Böden auf Verunreinigungen zu überprüfen. 

 

Zur Untersuchung der Untergrundverhältnisse wurden Kleinrammbohrungen und 

Rammsondierungen durchgeführt. Im vorliegenden geotechnischen Bericht werden die 

Erkundungsergebnisse dargestellt. 

 

1.2 Bestand und Planung 

 

Das Gewerbegebiet „Egart“ befindet sich am östlichen Ortsrand der Ortschaft Denklingen, 

südlich der Bahnhofstraße. Der zu untersuchende Bereich umfasst eine Fläche von ca. 350 x 

50 m Fläche und schließt südlich an die bereits bestehende Gewerbegebietsstraße an. Der 

Untersuchungsbereich befindet sich zum überwiegenden Teil auf den Grundstücken mit den 

Flurnummern 2527 und 2527/1 und weiter im Norden zwischen den Flurnummern 2522/4 und 

2522/1. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Bereich unbebaut und Acker- und Wiesenfläche. Das 

östliche und südliche Umfeld des Bereichs ist aktuell ebenfalls Wiesen- und Ackerfläche. Nach 

Norden grenzt das bereits erschlossenen Gewerbegebiet an und nach Westen ein Feldweg, 

hinter dem unmittelbar die Bahnlinie Landsberg-Schongau liegt. Das Untersuchungsgebiet ist 

nahezu eben. Der Höhenunterschied im Untersuchungsbereich anhand der 

Aufschlussansatzpunkte beträgt ca. 0,6 m. 

 

Gemäß den Planunterlagen [U1] soll die zu bauende Straße direkt an die bestehende 

Gewerbegebietsstraße angeschlossen werden und von dort geradlinig nach Südosten 

verlaufen. Nach ca. 60 m macht sie einen doppelten Knick und verläuft parallel , aber um ca. 25 

m versetzt, weiter nach Südosten. Nach weiteren ca. 275 m endet die Straße gemäß der 

aktuellen Planung in einem Wendekreis. Die Gesamtstrecke der geplanten Straße beträgt, ca. 

360 m. Nach Mitteilung des Planers [U9] soll die Entwässerung über nicht weiter spezifizierte 

Versickerungsanlagen in den Untergrund erfolgen oder alternativ über einen 

Regenwasserkanal. Die Kanaltiefen im überwiegenden Teil der Strecke sind bei ca. 3 m unter 

dem Gelände geplant. 
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2 Verwendete Unterlagen 

 

Für die Erstellung dieses Berichtes standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

 

[U1] Lagepläne 1:250 uns 1:2000, übermittelt durch den Planer Steinbach Consult,  

Ingenieurgesellschaft mbH am 12.08 und 10.10.2019 

[U2] Spartenpläne (Gas, Wasser, Fernwärme, Strom, Telekom, Kanal), ermittelt durch  

Geotechnikum Ingenieurgesellschaft mbH 

[U3] Geologische Karte von Bayern, M 1:500.000, 4. Auflage v. 1996, herausgegeben v.  

Bayerischen Geologischen Landesamt 

[U4] GeoFachdatenAtlas (Bodeninformationssystem Bayern), Bayerisches Landesamt für  

Umwelt (www.bis.bayern.de) 

[U5] Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen –  

Eckpunktepapier - vom 21.06.2001 

[U6] Bayerisches Landesamt für Umweltschutz und Bayerisches Landesamt für  

Wasserwirtschaft: LfW-Merkblatt Nr. 3.8/1 vom 31.10.2001 

[U7] Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im  

Straßenbau, ZTV E-StB 17, Ausgabe 2017, Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen 

[U8] Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen, RStO 12,  

Ausgabe 2012, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

 [U9] Telefonische Mitteilung der Kanalunterkanten durch Herrn Korbel und Essenwanger 

(Steinbacher Consult) vom 02.12.2019 
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3 Feld- und Laboruntersuchungen 
 

Zur Erkundung des Untergrundes wurden im Zeitraum vom 25.10.2019 bis 05.12.2019 die 

folgenden Untersuchungen durchgeführt.  

 

a) Kleinrammbohrung 

 

Art:     Kleinrammbohrungen, nach DIN EN 22475-1, ∅ 50-80 mm 
 

Tabelle 1: Kleinrammbohrungen im Untersuchungsbereich 

Bohrung Ausführung 
Höhe Gelände  

ca. [m NN] 

Tiefe  

ca. [m] 
Bemerkung 

RKS 1 28.10.2019 638,39 5,0 
Im Bereich der Anschlussstelle zu 
bestehender Straße 

RKS 2 28.10.2019 683,43 3,0 Im Knickverlauf der Straße 

RKS 3 28.10.2019 683,33 3,0 Mitte der geplanten Straße 

RKS 4 28.10.2019 682,82 3,0 Im Bereich des Wendehammers 

 

Anzahl: 4 Stück 

Bohrprofile und  

Schichtenverzeichnisse:   siehe Anlage 3 

Ansatzpunkte:   siehe Anlage 1 

 

Das mit Hilfe der Aufschlussbohrungen gewonnene Bohrgut wurde im Feld nach DIN 4022 

angesprochen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bodenansprache wurden aus 

definierten Teufenabschnitten insgesamt 13 Baugrundproben (12 x 5l Eimer 1 x 1l Becher) 

gewonnen. 
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b) Schwere Rammsondierung (DPH) 
 

Art: Rammsondierung mit der schweren Rammsonde gemäß 

 DIN EN ISO 22476 Teil 2 
 
Tabelle 2: Schwere Rammsondierung (DPH) im Untersuchungsbereich 

DPH Ausführung 
Höhe Gelände 

ca. [m NN] 

Tiefe 

ca. [m] 
Bemerkung 

DPH 1 28.10.2019 683,35 3,2 
in der Trasse,  zwischen RKS 2 
und RKS 3 

DPH 2 28.10.2019 638,14 3,0 
in der Trasse, zwischen RKS 3 
und RKS 4 

 

Anzahl:    2 Stück 

Rammdiagramm:   siehe Anlage 4 

Ansatzpunkt:    siehe Anlage 1 

 

c) Einmessen der Untersuchungspunkte 

 

Die Ansatzpunkte der Aufschlüsse wurden höhenmäßig durch uns eingemessen. Als 

Höhenbezugspunkt diente der Kanalsdeckel im Bereich der Anschlussstelle der bestehenden 

Straße, dessen Höhe von 683,42 mNN aus [U1] entnommen wurde. 

 

d) Durchgeführte Laboruntersuchungen 

 

An den insgesamt 13 entnommenen Bodenproben wurden nachfolgende bodenmechanische 

und chemische Laboruntersuchungen durchgeführt: 
 

Durchgeführte Versuche    Anzahl 

 

Bodenmechanische Laborversuche: 

 

Bodenansprache nach DIN EN 14688-1:    13 

Nassiebung nach DIN 18123   3 

Siebanalyse (Sieb-Schlämmanalyse) nach DIN 18123   1 

Durchlässigkeiten nach BEYER/SEILER    4 

Bodenmechanische Laborversuchsergebnisse:    siehe Anlage 5 
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Chemische Laborversuche: 

 

PAK nach EPA (Original)   4 

Kohlenwasserstoffe (Original)   4 

Schwermetalle SM 8 (Original)    4 

Chlorid (Eluat)   4 

Nitrat (Eluat)   4 

Chemische Laborversuchsergebnisse:    siehe Anlage 6 

 

e) Kampfmittelfreimessung  

 

Vor Beginn der Feldarbeiten wurden die Ansatzpunkte auf Kampfmittel untersucht und 

freigegeben, siehe Anlage 7. 

 

 

4 Ergebnisse der Untersuchungen und Baugrundbeurteilung 

4.1 Allgemeiner geologischer Überblick 

 

Nach [U3, U4] befindet sich das Untersuchungsgebiet im Bereich von quartären Kiesen und 

Sanden, die geologisch den würmeleiszeitlichen Niederterassenschottern (NT1) angehören. 

Diese quartären Kiese und Schotter bestehen meist aus Kiesen und Sanden mit wechselndem 

Feinkornanteil aus Schluffen und Tonen. Unter den quartären Kiesen und Sanden stehen bis in 

größere Tiefe die Böden der Oberen Süßwassermolasse (OSM) an, die auch als Flinz 

bezeichnet werden.  

 

Die überwiegend aus korngerundeten Kiesen und Sanden bestehenden quartären Schotter 

setzen sich meist aus Kalkstein und Dolomitstein, daneben auch aus Schluff- und Sandsteinen, 

sowie Kristallingeröllen zusammen. Aufgrund ihrer Ablagerung im fließenden Wasser sind die 

Kiese erfahrungsgemäß etwa horizontal und teilweise auch kreuzgeschichtet, wobei Sand-, 

Feinkorn- oder Rollkieslagen bzw. -linsen zwischengeschaltet sein können. Die Anteile der 

Kornfraktionen innerhalb der quartären Kiese sind Schwankungen unterzogen und es ist sowohl 

mit scharfen Schichtgrenzen als auch mit Schichtübergängen und dem Auskeilen von 

Bodenschichten zu rechnen. Die Bodenschichtung kann dabei horizontal oder vertikal sein. 

Auch sind Einlagerungen in den Kiesen in Form von humosen Kiesen und Torflagen bekannt. 

Zudem können auch Verfestigungen zu Nagelfluh mit unregelmäßiger Verteilung, Häufigkeit, 

Ausdehnung und Festigkeit vorkommen.  

 

Die Schichtunterkante der Quartären Kiessande und damit die Böden des Tertiärs (Obere 

Süßwassermolasse, OSM) wurden mit den Aufschlüssen nicht erkundet. Die Angaben aus 

umliegenden Bohrungen sind aufgrund des im Tertiär oft ausgeprägten Oberflächenreliefs nur 

bedingt extrapolierbar, deuten jedoch auf eine tiefer liegende Quartär/Tertiär-Schichtgrenze hin. 
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Der vorgenannte Aufbau wurde mit den durchgeführten Baugrundaufschlüssen im 

Wesentlichen bestätigt. Nachfolgend werden die bei der Baugrunderkundung angetroffenen 

Böden in ihren bautechnischen Eigenschaften entsprechend zusammengefasst, beschrieben 

und beurteilt. 

 

4.2 Schichtenfolge 

 

Auf Grundlage der durchgeführten Untersuchungen kann der lithologische Aufbau des 

Untergrundes im Untersuchungsgebiet wie folgt vereinfacht dargestellt werden: 

 

Schicht 1: Oberboden 

Schicht 2: Quartäre Kiessande 

 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die ausgeführten Aufschlussbohrungen nur 

punktförmig über den Baugrund Aufschluss geben können. Der genaue Umfang mit 

Klassifizierungen ergibt sich erst im Zuge der Bauarbeiten. Daneben lassen sich allgemeine 

Schichtober- bzw. Schichtunterkanten nicht angeben, da die Schichtgrenzenverläufe 

unregelmäßig, entsprechend den Ablagerungsprozessen sind. Genauer lassen sich die 

Schichtgrenzen nur an den einzelnen Bohrprofilen bestimmen. 

 

4.2.1 Schicht 1: Oberboden 

 

In allen Aufschlüssen wurde eine ca. 0,4 bis 0,5 m mächtige Oberbodenschicht erkundet. Der 

nachfolgenden Tabelle kann ihre Unterkante sowie die Mächtigkeit entnommen werden.  

 

Tabelle 3: Erkundete Oberböden im Untersuchungsbereich 

Aufschluss-

Bez. 

Unterkante 

Oberboden unter 

Ansatz ca. [m] 

Mächtigkeit 

Oberboden ca. [m] 

OK Oberboden 

ca. [mNN] 

UK Oberboden 

ca. [mNN] 

RKS 1 0,5 0,5 683,39 682,9 

RKS 2 0,5 0,5 683,43 682,9 

RKS 3 0,4 0,4 683,33 682,9 

RKS 4 0,4 0,4 682,82 682,4 

 

Im Gelände wurde dieser Boden nach DIN 4022 als zum Teil schwach kiesiger Schluff mit 

organischen Beimengungen (Ackerboden) angesprochen. Anthropogene Beimengungen wie 

z.B. Bauschutt, Holz oder Ziegel-/Betonreste wurden nicht erkundet, können mit letzter 

Sicherheit aber nicht ausgeschlossen werden. Die Konsistenz des Oberbodens wurde als 
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überwiegend weich bis steif beschrieben. Nähere Einzelheiten zum Oberboden können den 

Bohrprofilen und Schichtenverzeichnissen in Anlage 3 entnommen werden. 

 

Entsprechend der Beauftragung wurden drei Proben des Oberbodens orientierend auf die 

Parameter Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

(PAK) und Schwermetalle im Feststoff, sowie ihren Gehalt an Chlorid und Nitrat im Eluat 

überprüft und die Ergebnisse nach dem LfW-Merkblatt [U6] und EPP [U5] ausgewertet. 

 
Tabelle 4: Zuordnung der chemischen Analytik der Oberböden nach EPP und LfW  
Schicht 1: Oberboden 
Untersuchungsergebnis an ausgewählten Stichproben, die jedoch nicht die volle Schwankungsbreite aller 
Belastungswerte dieser Bodenschicht erfassen. 

Bez. Probe: 
Entnahmetiefe 

[m u. GOK] 

Maßgeblicher 
Parameter  

Konzentration maßgeblicher 
Parameter 

[mg / kg TS] 

Einstufung 
nach EPP 

[U4] 

Einstufung nach 
LfW [U5] 

RKS 1, KP1 0,05 – 0,5 - - Z 0 <HW1 

RKS 3, KP1 0,0 – 0,4 - - Z 0 <HW1 

RKS 3, KP2 0,4 – 2,0 Nickel 16 (Grenzwert: 15) Z 1.1 <HW1 

RKS 4, KP1 0,0 – 0,4 - - Z 0 <HW1 

 
Die genauen Ergebnisse der Laborversuche sind Anlage 6 zu entnehmen. 

 

4.2.2 Schicht 2: Quartäre Kiessande 

 

Unterhalb der Oberböden (Schicht 1) wurden in allen Aufschlüssen Quartäre Kiessande 

erbohrt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der Tiefen und Mächtigkeiten der in den 

Aufschlüssen erkundeten Quartären Kiessande im Untersuchungsbereich. 

 

Tabelle 5: Erkundete Quartäre Kiessande im Untersuchungsbereich 

Aufschluss 

OK quartäre 
Kiese 

unter Ansatz  

ca. [m] 

OK quartäre 
Kiese 

unter Ansatz 

ca. [mNN] 

UK quartäre 
Kiese 

unter Ansatz 

ca. [m] 

UK quartäre 
Kiese 

unter Ansatz 

ca. [mNN] 

Mächtigkeit 

ca.  

[m] 

RKS 1 0,5 682,9 > 5,0* < 678,4* > 4,5* 

RKS 2 0,5 682,9 > 3,0* < 680,4* > 2,5* 

RKS 3 0,4 682,9 > 3,0* < 680,3* > 2,6* 

RKS 4 0,4 682,4 > 3,0* < 679,8* > 2,6* 

* Unterkante nicht erreicht 

Bei den quartären Kiessanden handelt es sich nach der fachtechnischen Ansprache nach DIN 

4022 um meist schwach sandige bis sandige und schwach schluffige Kiese. Nähere 

Einzelheiten zu den quartären Kiesen können den Bohrprofilen und Schichtenverzeichnissen in 

Anlage 3 entnommen werden.  
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Die Ergebnisse der Korngrößenverteilung nach DIN 18123-5 an vier Proben aus den quartären 

Kiessanden kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 

 

Tabelle 6: Siebanalyse der Quartären Kiessande 
Schicht 2: Quartäre Kiessande 

Untersuchungsergebnis an ausgewählten Stichproben, die jedoch nicht die volle Schwankungsbreite aller 
anstehenden Böden dieser Schicht erfasst.. 

Bohrung / Probe 

Tiefe 

unter GOK 

[m] 

Feinstkornanteil 

∅ < 0,002 mm 

 

[Gew.-%] 

Feinkornanteil 

∅ > 0,002 mm 

< 0,063 mm 

[Gew.-%] 

Sandkornanteil 

∅ > 0,063 mm 

∅ < 2 mm 

[Gew.-%] 

Kieskornanteil 

∅ > 2 mm 

∅ < 63 mm 

[Gew.-%] 

RKS 1, KP3 2,0 – 5,0 - 8,4* 17,8 73,8 

RKS 2, KP2 0,5 – 1,7 2,2 7,7* 14,8 75,4 

RKS 3, KP3 2,0 – 3,0 - 9,4* 15,8 74,8 

RKS 4, KP3 1,7 – 3,0 - 10,8* 20,2 69,0 

* Nassiebung, daher sind hier Fein- und Feinstkornanteil zusammengefasst 

 

Die Quartären Kiese zeigen ablagerungsbedingt meist eine gebänderte Struktur mit 

erfahrungsgemäß des Öfteren auftretenden Rollkieslagen und Steineinlagerungen. Ebenso 

können stark sandige Schichten, lehmige Kiespartien und Schlufflinsen angetroffen werden. Bei 

den gewachsenen quartären Kiesen ist die Wasserdurchlässigkeit entsprechend den 

Ablagerungsvorgängen in waagrechter Richtung größer als in lotrechter. Im Bereich von 

Rollkieslagen sind auch noch höhere Durchlässigkeiten als die anhand der Kornverteilung 

abgeschätzten zu erwarten. Eine Abschätzung der Durchlässigkeiten anhand der 

Korngrößenanalyse nach dem Verfahren von SEILER kann für die untersuchten Proben der 

Tabelle 7 entnommen werden. Für eine genaue Bestimmung der Durchlässigkeiten sind im 

Einzelfall in-situ Versuche durchzuführen. 

 

Tabelle 7: Durchlässigkeit der Quartären Kiessande 
Schicht 2: Quartäre Kiessande 
Untersuchungsergebnis an einer ausgewählten Stichprobe, die jedoch nicht die volle Schwankungsbreite aller 
anstehenden Böden dieser Schicht erfasst. 

Probenbezeichnung 
Tiefe 

m u. GOK 

Durchlässigkeiten 

ca. k [m/s] 
Bemerkungen 

RKS 1, KP3 2,0 – 5,0 1,9 x 10-2  

RKS 2, KP2 0,5 – 1,7 3,2 x 10-2  

RKS 3, KP3 2,0 – 3,0 2,9 x 10-2  

RKS 4, KP3 1,7 – 3,0 3,9 x 10-3  

Die sondiertechnische Überprüfung mit der schweren Rammsonde ergab in Oberflächennähe 

bis ca. 1 m unter Ansatz mittlere Eindringwiderstände und ab dort bis zur Endteufe hohe 
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Eindringwiderstände, was auf eine überwiegend dichte, in Oberflächenähe auch mitteldichte 

Lagerung hindeutet. 

 

4.3 Baugrundbeurteilung und Klassifizierung der anstehenden Böden 
 

Entsprechend den in Kapitel 4.2 beschriebenen Bodenschichtungen können aufgrund der 

ausgeführten Untersuchungen und der örtlichen Erfahrungen die einzelnen zu erwartenden 

Bodenarten und ihre Eigenschaften wie folgt beschrieben, klassifiziert und in tabellarischer 

Form beurteilt werden. Eine genaue schichtbezogene Abgrenzung der einzelnen Bodengruppen 

ist wegen der nur punktuellen Aufschlüsse, der heterogenen Zusammensetzung der 

Lockergesteine und des ausgeprägten Reliefs der Schichtgrenzflächen nur bedingt möglich. 

 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die ausgeführten Aufschlussbohrungen nur 

punktförmig über den Baugrund Aufschluss geben können. Der genaue Umfang mit 

Klassifizierungen ergibt sich erst im Zuge der Bauarbeiten. 

 

Allgemein ist auf die große Wechselhaftigkeit und häufig enge Wechselfolge der unterschiedlich 

kornabgestuften Böden hinzuweisen. Bautechnisch wesentlich sind dabei vor allem die häufig 

auf enge Distanz wechselnden unterschiedlichen Tragfähigkeiten der Böden mit z. T. auch 

möglichen tiefreichenden Locker- und stärker kompressiblen Schwächezonen. 

 
4.3.1 Schicht 2: Quartäre Kiessande 

 

Die Kiese weisen überwiegend dichte, oberflächennah auch mitteldichte Lagerungsverhältnisse 

auf. Sie sind damit erfahrungsgemäß scherfest, gering bis mittel kompressibel und tragfähig. 

Diese Böden sind zur Abtragung der Bauwerkslasten grundsätzlich geeignet. 

 

Nicht auszuschließende bindige Zwischenlagen wie auch Rollkieslagen innerhalb der quartären 

Kiessande sind zur Abtragung der Bauwerkslasten nur bedingt geeignet. Die quartären 

Kiessande sind, abgesehen von stärker schluffigen Partien, in der Regel gut zu verdichten. 

 

Bei nicht auszuschließenden Einlagerungen von Steinen und Blöcken insbesondere im 

Schichtwechselbereich sowie diagenetisch verfestigten Zonen, können Rammhindernisse 

auftreten, so dass rammunterstützende Maßnahmen sowie Austauschbohrungen bzw. das 

Verschieben von z.B. Spundwandtrassen erforderlich werden können.  
 
Tabelle 8: Tabellarische Zusammenfassung weiterer Eigenschaften Schicht 2 

Schicht 2: Quartäre Kiessande Beurteilung 

Bodengruppen (DIN 18196) 
GU, GU*, GW, GI, GE, (bei linsenförmigen Einlagerungen 
aus Sand-, Schluff- und Ton auch ST, ST*, SU, SU* UL, UM, 
TL, TM möglich) 
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Lagerungsdichte dicht (in Oberflächennähe auch mitteldicht) 

Widerstände bei Ramm- und Rüttelarbeiten 
mittel bis groß, in Bereichen mit erhöhtem Steinanteil und      
Verfestigungen auch sehr große Widerstände möglich 

Wasserdurchlässigkeit und grob abgeschätzte 
Durchlässigkeitsbeiwerte k nach DIN 18130 

überwiegend stark durchlässig bis durchlässig,  
k = 5 x·10-2·bis 1 x·10-4m/s  in Rollkieslagen auch noch 
höher 

Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit 
(Angabe gemäß DIN 18196) 

sehr gering bis mittel 

Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 17 F2 (ggf. F1) 

Scherfestigkeit (Angabe gemäß DIN 18196) groß bis sehr groß 

kurzzeitige Standfestigkeit, z.B. bei Abgrabungen 
im teilgesättigten Zustand mittel bis groß, bei Sättigung und 
Austrocknung gering, Rollkieslagen sehr gering 

Zusammendrückbarkeit (Angabe gemäß DIN 18196) vernachlässigbar klein bis sehr gering 

Wiederverwendbarkeit als Erdbaustoff 
als Erdbaustoff mit definierten Qualitätsanforderungen 
wiederverwendbar 

Verdichtbarkeitsklassen nach ZTVA-StB 12 
und Verdichtungsfähigkeit 

V1, V2 

Eignung zur Abtragung von Bauwerkslasten nach Verdichtung in der Regel geeignet 

 

4.3.2 Homogenbereiche 

 

Zur abschließenden Festlegung von Homogenbereichen wird eine enge Abstimmung zwischen 

Planung, Bauherr und Geotechnikum nach Vorliegen der Ausführungsdetails und der zur 

Ausführung geplanten Bauverfahren im Rahmen der Erstellung einer Ausschreibungsunterlage 

empfohlen (Planungskreislauf). 
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5 Bodenkenngrößen und Erdbebenwirkung 
 

5.1 Bodenrechenwerte 

 

Auf der Grundlage der Erkundungsergebnisse, den Ergebnissen der Laborversuche, nach DIN 

1055 und Erfahrungen mit vergleichbaren Böden, können nachfolgend die in Tabelle 9 

zusammengefassten charakteristischen Bodenkenngrößen für die beschriebenen 

Hauptbodenarten angesetzt werden. Die Werte gelten für ungestörte Lagerungsverhältnisse 

ohne baubedingte Auflockerungen oder Vernässungen. Im Regelfall kann mit Mittelwerten 

gerechnet werden. Um einen Überblick über die Schwankungsbreite der wahrscheinlichen 

Setzungen und über mögliche Setzungsunterschiede zu erlangen, sollten 

Setzungsberechnungen grundsätzlich mit beiden Grenzwerten der angegebenen 

Bodenkenngrößen durchgeführt werden. In kritischen Fällen sollten die jeweils ungünstigsten 

Werte für Berechnungen herangezogen werden. 

 

Tabelle 9: Charakteristische Bodenkenngrößen 

Schicht Wichte 

cal γ           cal γ’ 

[kN/m³] 

Reibung 

cal ϕ’ 

[ ° ] 

Kohäsion 

cal.c’               cu 

[kN/m²] 

Steifemodul 

Es 

[MN/m²] 
Schicht 3: Quartäre Kiessande  

(mitteldicht bis dicht) 
20-22 

 i.M. 21 
10-12 

 i.M. 11 
32-37 

 i.M. 35 
0-2 

 i.M. 0 - 50-120 
 i.M. 70 
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6 Hydrogeologische Verhältnisse 

 

Mit den Untersuchungen wurde in keinem Aufschluss Grundwasser festgestellt. Längerfristige 

Grund- und Oberflächenwasserbeobachtungen für das Untersuchungsgebiet liegen derzeit 

nicht vor. 

 

Für eine grobe Abschätzung von Grundwasserhöhen im Untersuchungsgebiet wurde Daten des 

Gewässerkundlichen Dienstes von Messstellen ausgewertet. Demnach liegen selbst die 

höchsten Grundwasserstände noch ca. > 25 m unter dem Gelände. Eine Beeinflussung des 

Bauvorhabens durch einen zusammenhängenden Grundwasserleiter ist daher nicht zu 

erwarten. Um gesicherte Daten von sich einstellenden Grundwasserständen zu erhalten wäre 

die Einrichtung von Grundwassermessstellen erforderlich.  

 

Insbesondere nach Niederschlagsereignissen ist die dauerhafte oder zeitweilige Speisung 

durchlässigerer Horizonte mit nachströmendem Schichtenwasser auch in Bereichen möglich, in 

denen bisher kein Grundwasser angetroffen wurde. In eventuell vorkommenden bindigen 

Zwischenschichten kann es zur Ausbildung von Stauhorizonten kommen, auf denen sich 

Oberflächen- oder Niederschlagswasser stauen kann. Da es sich bei den Aufschlüssen um 

punktuelle und zeitweilige Informationen über den Untergrundaufbau und die 

Grundwasserverhältnisse handelt, können keine Angaben über z.B. sich temporär einstellende 

Wasserstände oder Ergiebigkeiten von evtl. Schichtwasserleitern gegeben werden. 

 

Grundsätzlich unterliegen die Grundwasserstände nicht nur den jahreszeitlichen und 

niederschlagsbedingten Schwankungen, sondern auch großräumigen, natürlichen 

Veränderungen. Außerdem treten anthropogen verursachte Einflüsse auf, so dass in 

Abhängigkeit davon, je nach Jahreszeit und Niederschlag, längerfristig auch höhere, 

andererseits aber auch niedrigere Grundwasserstände zu erwarten sind. 
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7 Folgerungen für die Baumaßnahme 

 

7.1 Gründung Straße  

 

Bei der Festlegung des frostsicheren Oberbaus kann auf die Standardbauweisen nach RStO 12 

zurückgegriffen werden. Die endgültige Gesamtdicke des Oberbaus kann in Anlehnung an die 

RStO, Fassung 2012 durch die Mehr- oder Minderdicken des frostsicheren Oberbaus infolge 

örtlicher Verhältnisse bestimmt werden. Nach RStO / ZTVE liegt das geplante Bauvorhaben im 

Grenzbereich zwischen den Frosteinwirkungszonen 2 und 3. 

 

Bei einer Gradientenlage nahe der bestehenden Geländeoberfläche wird die Gründung des 

Straßenkörpers voraussichtlich in den festgestellten Böden der Schicht 2 erfolgen. Oberböden 

sind zu entfernen. Gemäß ZTVE-StB ist bei frostempfindlichem Untergrund bzw. Unterbau auf 

dem Planum ein Verformungsmodul von EV2 ≥ 45 MN/m² erforderlich. Für die Schicht 2 

erwarten wir, dass auf einem Planum in dieser Schicht das geforderte Verformungsmodul von 

EV2 ≥ 45 MN/m² mit Nachverdichtung erreicht werden kann. 

 

7.2 Gründung Rohrleitungen 

 

Nach Auskunft durch den Planer soll der unter der Straße geplante Kanal in einer Tiefen von 

ca. 3,0 m unter dem Gelände zum Liegen kommen. Damit liegt seine Sohle in den quartären 

Kiessanden der Schicht 2. 

 

Die Gründung von Rohrleitungen kann in Anlehnung an die Vorschriften und Empfehlungen der 

DIN 1610, Verlegung u. Prüfung von Abwasserleitungen, vorgenommen werden. In allen Fällen 

ist auf eine stabile Bettung zu achten. Bei der Gründung der Rohrleitung in mindestens 

mitteldichten Böden ist mit Blick auf die zu erwartenden geringen Bauwerkslasten eine 

verformungsarme Gründung möglich. Diese Böden können, je nach Ausprägung und 

Feinkornanteil auch witterungsempfindlich sein und bei Wasserzutritt und unter mechanischer 

Beanspruchung zum Aufweichen neigen. Die Grabensohle ist daher nach dem Freilegen 

möglichst rasch zu überbauen und es ist stets auf eine geordnete Wasserhaltung sowohl für 

Sickerwasser als auch für Tagwasser zu achten. Auf eine intensive Nachverdichtung der 

Aushubsohle mit Prüfung wird dabei hingewiesen. 

 



 
 
Denklingen – Gewerbegebiet „Egart“ 
Projekt-Nr. 1235.19  Seite 17/21 

 
Geotechnikum Ingenieurgesellschaft mbH Tel. 0821 – 60 89 10-0  Fax: 0821 – 60 89 10-99 
 

7.3 Baugrube und Wasserhaltung 

 

Nähere Angaben zur geplanten Baugruben liegen derzeit noch nicht vor. Nach der uns 

vorliegenden Planung [U1] mit einer Kanalsohlentiefe von 3,0 m unter dem bestehenden 

Gelände, ist abzuwägen, ob geböschte Baugruben für die BAumaßnahme technisch und 

wirtschaftlich sinnvoll sind.  

 

In mindestens mitteldichten Böden und oberhalb des Grundwasserspiegels können weniger als 

5 m hohe Böschungen gemäß DIN 4124 unter einem Winkel von maximal 45° zur Horizontalen 

ausgebildet werden. Sind auf bzw. neben der Böschung Lasten zu berücksichtigen (z.B. 

Baustofflager, Baustelleneinrichtung, Kran, sonstige Verkehrslasten) oder liegen Böschungen 

im Einflussbereich von Bauwerkslasten, so sind hierfür unter Berücksichtigung der Verkehrs- 

bzw. ständigen Lasten ggf. Standsicherheitsberechnungen nach DIN 4084 erforderlich. Bei 

Auftreten von besonderen Einflüsse, wie z.B. Erschütterungen oder Wasserzutritten, die die 

Böschungsstandsicherheit gefährden können, sind Böschungen weiter abzuflachen oder zu 

sichern bzw. zu verbauen. Die Böschungen sind in jedem Fall gegen Oberflächenerosion und 

konzentriert eindringendes Niederschlagswasser zu schützen. Bei mehr als 5 m 

Böschungshöhe oder bei dauerhaften Böschungen ist die Standsicherheit der Böschung 

rechnerisch z.B. nach DIN 4084 nachzuweisen. 

 

Sollten während der Erdarbeiten fließende bzw. nicht standfeste Bodenschichten angetroffen 

werden, so sind dort die Böschungen den geostatischen Erfordernissen entsprechend 

anzupassen und/oder anderweitig zu sichern. Im Zweifelsfall ist der Verfasser des Berichts 

rechtzeitig einzuschalten. Alle Böschungen sollen vor Erosion geschützt werden (Folien, 

Spritzbeton). Die Arbeiten zur Herstellung von Böschungen sind sorgfältig auszuführen, um 

schädliche Auswirkungen auf die Böschungsstandsicherheit zu vermeiden und um ggf. 

rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können. 

 

In Bereichen, wo kein ausreichender Platz für eine Böschung zur Verfügung steht oder wo 

Böschungen technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll sind, sind verbaute Baugruben 

auszuführen. Gräben und Baugruben im Bereich größerer Aushubtiefen (hier bis ca. 3,0 m) 

sind nach den Regeln der DIN 4124 zu sichern. Aufgrund der zu erwartenden Grabentiefen 

des Baufeldes werden Sicherungen der Gräben durch Verbaumaßnahmen voraussichtlich 

nicht erforderlich, sind aber möglich. Bei den hier vorliegenden Grabentiefen und den 

voraussichtlich kurzen Bauzeiten sind insbesondere Sicherungen der Gräben durch 

Verbautafeln zweckmäßig. 
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Nachdem kein zusammenhängender Grundwasserleiter für den Untersuchungsbereich 

festgestellt wurde, ist gegebenenfalls nur mit Wasserhaltungsmaßnahmen für Oberflächen- 

oder Schichtwasser zu rechnen. Im günstigsten Fall reichen die hohen Durchlässigkeiten der 

vorliegenden Böden aus, damit die anfallenden Oberflächen- und Schichtenwässer ohne 

zusätzliche Maßnahmen versickern. 

 

8 Weitere Hinweise zur Planung  

8.1 Erdbau Allgemein 
 

Freigelegte Gründungssohlen und Erdplanien sind nach erfolgtem Bodenaushub generell 

intensiv nachzuverdichten. Hierbei ist das Verdichtungsgerät auf die Untergrundverhältnisse 

abzustimmen. Gegebenenfalls anstehende aufgeweichte bindige Böden oder sonstige 

ungeeignete Böden sind gegen ein gut verdichtbares Kies-Sand-Gemisch auszutauschen, 

welches in Lagen von max. 0,3 m einzubauen ist. Der Einbau von Schüttstoffen und 

Bodenaustausch hat grundsätzlich verdichtet zu erfolgen. Es ist ein Mindestverdichtungsgrad 

von DPr ≥ 100 % zu erreichen. Je nach Erfordernis können auch höhere Verdichtungsgrade 

erforderlich werden. Die Eignung der Schüttstoffe, die Festlegung der Einbauparameter 

(Probeschüttung) und die erreichte Einbauverdichtung sollen durch einen geotechnischen 

Sachverständigen überwacht werden.  

 

Bei den Aushubarbeiten empfiehlt sich ein rückschreitender Aushub mit dem Glattlöffel und mit 

Schüttung von Bodenaustausch vor Kopf um Störungen der Sohlen zu minimieren. Es ist zu 

beachten, dass die anstehenden Böden überwiegend wasser- und frostempfindlich sind. Bei 

Arbeiten in der kalten Jahreszeit sind Vorkehrungen zu treffen, dass Niederschlagswasser und 

Frost nicht in den Baugrund eindringen können, da sonst eine Aufweichung bzw. 

Frosthebungen in der Baugrubensohle möglich sind, die zu Auflockerungen und einer 

Verminderung der Tragfähigkeit führen können. Es ist dafür zu sorgen, dass bindige Böden in 

der Gründungssohle nicht ungeschützt liegen bleiben, da sich bei der Einwirkung von Luft und 

Wasser ihre bodenmechanischen Eigenschaften weiter verschlechtern. Es muss deshalb darauf 

geachtet werden, dass nur so große Flächen freigelegt werden, die umgehend überbaut werden 

können.  

 

Die anstehenden Böden der Schicht 1 verfügen über bodenmechanische Eigenschaften, die 

höhere Aufwendungen beim Befahren und in Zusammenhang mit dem Baubetrieb erwarten 

lassen. Auf Maßnahmen zur Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen und/oder 

Arbeitsflächen wird hingewiesen. 

 

Ferner empfehlen wir, die gesamte Trasse fachtechnisch abnehmen zu lassen. Wir halten dies 

insbesondere deshalb für notwendig, da die gesamte Fläche nur mit stichprobenartig 

angesetzten Bohrungen untersucht werden kann und zwischen den Untersuchungspunkten 
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befindliche punkt- und linienförmige Störungen nur zufällig gefunden werden können. Allgemein 

wird eine baubegleitende geotechnische Beurteilung von möglichen Aushubsohlen empfohlen. 

 

8.2 Wiederverwendbarkeit 
 

Bindiges und feinkörniges Aushubmaterial ist nur eingeschränkt und nach vorheriger Prüfung 

zum Wiedereinbau geeignet. Die nicht bindigen Böden können i. A. nach vorheriger Prüfung zur 

Wiederverfüllung verwendet werden. Frostsicheres Material kann ebenfalls wieder zum Einbau 

gelangen. Hierbei gilt, dass der Feinkorngehalt von 7 % im eingebauten Zustand nicht 

überschritten werden darf. 

 

Bei den Aushubarbeiten ist besonders darauf zu achten, dass keine Vermischung mit 

ungeeigneten (u.a. bindige Böden, Auffüllmassen mit Fremdeinlagerungen) Material erfolgt. 

Beim Antreffen von Verunreinigungen in Form von anthropogenen Resten (Bauschutt, Holz, 

Metall u.a.) innerhalb bislang nicht erkundeter Auffüllungen, sind diese Aushubmassen getrennt 

zu lagern und nicht für den Wiedereinbau vorzusehen. Der zum Wiedereinbau gelangende 

Baustoff ist gleichmäßig in Lagen einzubauen und sorgfältig zu verdichten. Bei 

Verdichtungsarbeiten ist die ZTVE-StB 17 zu beachten. Bei Zwischenlagerung ist das 

Aushubmaterial gegen Witterungseinflüsse zu schützen. Nach den bisherigen 

Umweltuntersuchungen ist für die Böden der Schicht 2 mit kontaminiertem Aushub zu rechnen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass hier lediglich ein Grenzwert (Ni) geringfügig überschritten 

wurde. Für die ordnungsgemäße Verwertung / Entsorgung von Aushubmaterial sind 

insbesondere die Z-Werte nach LVGBT maßgeblich. Nach den Ergebnissen der chemischen 

Analytik (Feststoff) sind folgende Materialklassen zu erwarten:  

 

Material 1: Z 0  (uneingeschränkter Einbau) 

Material 2: Z 1.1  (eingeschränkter offener Einbau) 

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich die vorgenommenen Einstufungen des Bodenaushubs 

(Auffüllung) nach LVGBT bei einer abschließenden Deklarationsanalytik (vollständige 

Parameterliste, Feststoff und Eluat) des angefallenen Bodenaushubs (charakterisierende 

Beprobung des Haufwerks) nach oben bzw. nach unten verschieben kann. 

 

Für die abschließende Deklarationsanalytik sollte das Bodenmaterial auf basal abgedichteten 

Haufwerken gelagert und hinsichtlich seiner abfallrechtlichen Einstufung gemäß LAGA-Liste 

oder Eckpunktepapier, und der damit verbundenen Einbaufähigkeit bzw. hinsichtlich des 

Entsorgungsweges untersucht und bewertet werden. Die Abdeckung der Halden kann 

zusätzlich erforderlich werden. 

 

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass diese Feststellungen auf der Grundlage 

einer stichprobenartigen, orientierenden Untersuchungsmaßnahme getroffen wurden. Eine 



 
 
Denklingen – Gewerbegebiet „Egart“ 
Projekt-Nr. 1235.19  Seite 20/21 

 
Geotechnikum Ingenieurgesellschaft mbH Tel. 0821 – 60 89 10-0  Fax: 0821 – 60 89 10-99 
 

abschließende Bewertung des gesamten Untersuchungsgeländes auf der Grundlage der 

vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist nicht möglich. 

 

8.3 Frostsicherheit 
 

Als Mindestgründungstiefe für alle Bauteile soll aus Frostsicherheitsgründen 1,2 m unter 

späterer GOK eingehalten werden. Beim Bauen in kalter Jahreszeit sind Maßnahmen gegen 

das Eindringen des Frostes in die frostgefährdeten Gründungsbereiche zu treffen. 

 

8.4 Beweissicherung 
 

Wir empfehlen in Bereichen angrenzender Bebauungen, Nachbargrundstücke sowie 

Bestandsleitungen eine Beweissicherung durchzuführen, um eventuell später auftretende 

unberechtigte Schadenersatzansprüche abwenden zu können. 

 

8.5 Versickerung  
 

Eine Versickerung ist im Untersuchungsgebiet wegen der gemischtkörnigen Böden mit 

überwiegend geringem Feinkornanteil im Untergrund weitgehend uneingeschränkt möglich.  

 

Für eine Vorbemessung empfehlen wir zunächst von einem Wert von k = 1 x 10-3 m/s 

auszugehen. Verminderungen der Sickerfähigkeit infolge Schwebstoffzusetzungen sind dabei 

nicht berücksichtigt. 

 

Grundsätzlich empfiehlt sich die Versickerung über Sickerschächte, Rigolen und eventuell 

vorgeschaltete Absetzbecken.  
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Z 0    / <HW1
Z 0    / <HW1
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      0,5 mg/l
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Z 0    / <HW1
Z 0    / <HW1
Z 0    / <HW1

 <50   mg/kg
   <0,050   mg/kg

alle
13 mg/l

1mg/l
      

MKW
PAK/EPA
SM8
Nitrat
Chlorid

RKS3/ KP1:  0,00-0,4 m
(maßgeblicher Parameter)

EPP / LfW      
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SM8
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Chlorid

RKS3/ KP2:  0,4-2,0 m
(maßgeblicher Parameter)

EPP / LfW      
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Geotechnikum Ingenieurges. mbH Projekt   : Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Brixener Straße 8 Projektnr.: 1235.19

86165 Augsburg Anlage     : 3.1

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99 Maßstab  : 1: 50

BP1 0.05m

KP1 0.50m

KP2 2.00m

KP3 5.00m

    0.00m
M u

M u
    0.50m

Mu, U, o
Gras-, Wurzelreste

    2.00m

G, s', u

    5.00m

G, s, u'

Endtiefe

Kein GW

RKS 1
Ansatzpunkt: 683.39 mNN

 683.00m

 682.00m

 681.00m

 680.00m

 679.00m



Geotechnikum Ingenieurges. mbH

Brixener Straße 8

86165 Augsburg

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr:  

Aktenzeichen:  1235.19

Anlage: 3.1 

Bericht:  

1 Objekt Denklingen, Gewerbegebiet Egart Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. RKS 1 Zweck:  Baugrunderkundung

Ort:  Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   683.39 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber: Gemeinde Denklingen Hauptstraße 23 86920 Denklingen

Fachaufsicht: Geotechnikum

5 Bohrunternehmen: GTI

gebohrt am:  28.10.2019 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  

Geräteführer: Beqiri Sälzer Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ: Baujahr: 

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben  Becher 1l  1 Geotechnikum

Bohrproben  Eimer 5l 3 Geotechnikum

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0 5 BS ram Schap 50-80 HA      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: 0 m   bis 5 m   Art: Bohrgut von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben  

Datum:  Firmenstempel: Unterschrift:



Geotechnikum Ingenieurges. mbH

Brixener Straße 8

86165 Augsburg

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3.1 

Bericht:  

Az.:  1235.19

Bauvorhaben: Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Bohrung Nr. RKS 1 Blatt 3
Datum:

28.10.2019

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Mutterboden, Schluff, org. Beimengung

Gras-, Wurzelreste

weich bis steif szb dunkel braun

    

 KP 1 0.05
-0.50

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schwach sandig, schluffig

 

 sszb grau braun

    

 KP 2 0.50
-2.00

5.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

 szb grau ocker

    

 KP 3 2.00
-5.00



DC

Geotechnikum Ingenieurges. mbH Projekt   : Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Brixener Straße 8 Projektnr.: 1235.19

86165 Augsburg Anlage     : 3.2

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99 Maßstab  : 1: 50

KP1 0.50m

KP2 1.70m

KP3 3.00m

    0.00m
M u

M u
    0.50m

Mu, U, o
Wurzelreste

    1.70m

G, s', u'

    3.00m

G, s, u'

Endtiefe

Kein GW
Abbruch wegen schwerster Rammbarkeit

RKS 2
Ansatzpunkt: 683.43 mNN

 683.00m

 682.00m

 681.00m



Geotechnikum Ingenieurges. mbH

Brixener Straße 8

86165 Augsburg

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr:  

Aktenzeichen:  1235.19

Anlage:  3.2

Bericht:  

1 Objekt Denklingen, Gewerbegebiet Egart Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. RKS 2 Zweck:   Baugrunderkundung

Ort:  Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   683.43 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber: Gemeinde Denklingen Hauptstraße 23 86920 Denklingen

Fachaufsicht: Geotechnikum

5 Bohrunternehmen: GTI

gebohrt am:  28.10.2019 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  

Geräteführer: Beqiri Sälzer Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ: Baujahr: 

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben  Becher 1l 0 Geotechnikum

Bohrproben  Eimer 5l 3 Geotechnikum

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0 3 BS ram Schap 50-80 HA      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung:  0 m   bis 3 m   Art: Bohrgut von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben  

Datum:  Firmenstempel: Unterschrift:



Geotechnikum Ingenieurges. mbH

Brixener Straße 8

86165 Augsburg

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.2

Bericht:  

Az.:  1235.19

Bauvorhaben: Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Bohrung Nr. RKS 2 Blatt 3
Datum:

28.10.2019

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Mutterboden, Schluff, org. Beimengung

Wurzelreste

weich bis steif mzb dunkel braun

    

 KP 1 0.00
-0.50

1.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schwach sandig, schwach schluffig

 

 sszb grau braun

    

 KP 2 0.50
-1.70

3.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

 sszb grau ocker

    

 KP 3 1.70
-3.00



DC

Geotechnikum Ingenieurges. mbH Projekt   : Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Brixener Straße 8 Projektnr.: 1235.19

86165 Augsburg Anlage     : 3.3

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99 Maßstab  : 1: 50

KP1 0.40m

KP2 2.00m

KP3 3.00m

    0.00m
M u

    0.40m

Mu, U, g', o
Wurzelreste

    2.00m

G, s', u'

    3.00m

G, s, u'

Endtiefe

Kein GW
Abbruch wegen schwerster Rammbarkeit

RKS 3
Ansatzpunkt: 683.33 mNN

 683.00m

 682.00m

 681.00m



Geotechnikum Ingenieurges. mbH

Brixener Straße 8

86165 Augsburg

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr:  

Aktenzeichen:  1235.19

Anlage:  3.3

Bericht:  

1 Objekt Denklingen, Gewerbegebiet Egart Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. RKS 3 Zweck:    Baugrunderkundung

Ort:  Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   683.33 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber: Gemeinde Denklingen Hauptstraße 23 86920 Denklingen

Fachaufsicht: Geotechnikum

5 Bohrunternehmen: GTI

gebohrt am:  28.10.2019 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  

Geräteführer: Beqiri Sälzer Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ: Baujahr: 

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben  Becher 1l  0 Geotechnikum

Bohrproben  Eamier 5l 3 Geotechnikum

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0 3 BS ram Schap 50-80 HA      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: 0 m   bis 3 m   Art: Bohrgut von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben  

Datum:  Firmenstempel: Unterschrift:



Geotechnikum Ingenieurges. mbH

Brixener Straße 8

86165 Augsburg

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.3

Bericht:  

Az.:  1235.19

Bauvorhaben: Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Bohrung Nr. RKS 3 Blatt 3
Datum:

28.10.2019

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Mutterboden, Schluff, schwach kiesig, org. Beimengung

Wurzelreste

weich bis steif mzb dunkelbraun

    

 KP 1 0.00
-0.40

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schwach sandig, schwach schluffig

 

 szb grau braun

    

 KP 2 0.40
-2.00

3.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

 szb grau ocker

    

 KP 3 2.00
-3.00



DC

Geotechnikum Ingenieurges. mbH Projekt   : Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Brixener Straße 8 Projektnr.: 1235.19

86165 Augsburg Anlage     : 3.4

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99 Maßstab  : 1: 50

KP1 0.40m

KP2 1.70m

KP3 3.00m

    0.00m
M u

    0.40m

Mu, U, g', o
Wurzelreste

    1.70m

G, s', u

    3.00m

G, s, u'

Endtiefe

Kein GW
Abbruch wegen schwerster Rammbarkeit

RKS 4
Ansatzpunkt: 682.82 mNN

 682.00m

 681.00m

 680.00m



Geotechnikum Ingenieurges. mbH

Brixener Straße 8

86165 Augsburg

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
für Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr:  

Aktenzeichen:  1235.19

Anlage:  3.4

Bericht:  

1 Objekt Denklingen, Gewerbegebiet Egart Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

Anzahl der Testberichte und ähnliches:  

2 Bohrung Nr. RKS 4 Zweck:   Baugrunderkundung

Ort:  Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:  

Rechts: Hoch:  Lotrecht Richtung: 

Höhe des

Ansatzpunktes

a) zu NN   682.82 m

b) zu  m [m] unter Gelände

3 Lageskizze (unmaßstäblich)

Bemerkung:  

4 Auftraggeber: Gemeinde Denklingen Hauptstraße 23 86920 Denklingen

Fachaufsicht:  Geotechnikum

5 Bohrunternehmen: GTI

gebohrt am:  28.10.2019 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:  

Geräteführer: Beqiri Sälzer Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

Geräteführer: Qualifikation:  

6 Bohrgerät Typ: Baujahr: 

Bohrgerät Typ: Baujahr: 

7 Messungen und Tests im Bohrloch: 

8 Probenübersicht: Art - Behälter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben  Becher 1l 0 Geotechnikum

Bohrproben  Eimer 5l 3 Geotechnikum

Bohrproben    

Sonderproben    

Wasserproben    



DC

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung

BKB= BK mit beweglicher

BK = Bohrung mit durchgehender unvollständiger Proben
Kernumhüllung

Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
BKF= BK mit fester Kernumhüllung

... = ... = ... =

9.1.1.2 Lösen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drückend greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke ... =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale ... =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe ... =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meißel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde

9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestänge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro

9.1.2.3 Spülhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspülung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum

9.2 Bohrtechnische Tabellen

Tiefe in m
Bohrlänge in m
von bis

Bohrverfahren

Art Lösen

Bohrwerkzeug

Art ø mm Antrieb Spül-
hilfe

Verrohrung
Außen
ø mm

Innen
ø mm

Tiefe
m Bemerkungen

0 3 BS ram Schap 50-80 HA      

            

            

            

            

            

9.3 Bohrkronen

 1 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 2 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 3 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 4 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 5 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

 6 Nr:  ø Außen/Innen:  /  

9.4 Geräteführer-Wechsel

Datum Name
Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geräteführer Grund

Jahr für Ersatz

1       

2       

3       

4       

10 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstandm über Ansatzpunkt bei  m Bohrtiefe

Verfüllung: 0 m   bis 3 m   Art: Bohrgut von:  m   bis:  m   Art:  

Filterrohr Filterschüttung Sperrschicht OK Peilrohr
ø Körnung m über/unterNr von m bis m Art von m bis m von m bis m Artmm mm Ansatzpunkt

            

            

            

11 Sonstige Angaben  

Datum:  Firmenstempel: Unterschrift:



Geotechnikum Ingenieurges. mbH

Brixener Straße 8

86165 Augsburg

Tel. 0821-608910-0 / Fax -99

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.4

Bericht:  

Az.:  1235.19

Bauvorhaben: Denklingen, Gewerbegebiet Egart

Bohrung Nr. RKS 4 Blatt 3
Datum:

28.10.2019

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Mutterboden, Schluff, schwach kiesig, org. Beimengung

Wurzelreste

weich bis steif mzb dunkelbraun

    

 KP 1 0.00
-0.40

1.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, schwach sandig, schluffig

 

 szb grau braun

    

 KP 2 0.40
-1.70

3.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

 szb grau ocker

    

 KP 3 1.70
-3.00
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Geotechnikum Ingenieurges. mbH Projekt    : Denklingen, Gewerbegebiet EgartBrixener Straße 8 Projektnr.: 1235.1986165 Augsburg Anlage    : 4.1Tel. 0821-60 89 10-0 / Fax -99 Maßstab : 1: 50
0 10 20 30 40Anzahl Schläge N100

1
2
3
4

Eindringtiefe
 in m

424564
Kein GW

Tiefe N10  0.10  0.20  0.30  0.40  0.50  0.60  0.70  0.80  0.90  1.00  1.10  1.20  1.30  1.40  1.50  1.60  1.70  1.80  1.90  2.00  2.10  2.20  2.30  2.40  2.50  2.60  2.70  2.80  2.90  3.00  3.10  3.20

  1  1  1  2  6 10 13 16 16 14 15 16 20 24 25 27 30 28 29 28 31 33 34 36 37 36 39 42 44 45 47 64

DPH 1Ansatzpunkt: 683.35 mNN
 683.00m
 682.00m
 681.00m
 680.00m
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Geotechnikum Ingenieurges. mbH Projekt    : Denklingen, Gewerbegebiet EgartBrixener Straße 8 Projektnr.: 1235.1986165 Augsburg Anlage    : 4.2Tel. 0821-60 89 10-0 / Fax -99 Maßstab : 1: 50
0 10 20 30 40Anzahl Schläge N100

1
2
3

Eindringtiefe
 in m

4780Kein GW

Tiefe N10  0.10  0.20  0.30  0.40  0.50  0.60  0.70  0.80  0.90  1.00  1.10  1.20  1.30  1.40  1.50  1.60  1.70  1.80  1.90  2.00  2.10  2.20  2.30  2.40  2.50  2.60  2.70  2.80  2.90  3.00

  1  1  1  4  3  6 12 13 12 15 20 26 27 28 27 26 24 27 26 30 30 28 28 32 36 40 47 57 80100

DPH 2Ansatzpunkt: 683.14 mNN 683.00m
 682.00m
 681.00m



test 2 safe AG  
Birkenweg 5 
86473 Ziemetshausen 
Tel.: 08284 - 928330 
Fax: 08284 - 928336

test2safe AG

A n g e w a n d t e  G e o w i s s e n s c h a f t e n

info@test2safe.de
www.test2safe.de 
Vorstand:
Harald Leidner, Cai von Restorff
Aufsichtsratsvorsitz: Martina Luitz

Raiffeisenbank
Schwaben Mitte eG
DE 62 7206 9736 0001 8286 14 
BIC (SWIFT-Code)
GENO DE F1BL T

Handelsregister:
Memmingen HRB 16948 
Finanzamt Neu-Ulm 
Steuernummer: 151/120/80101 
USt-IdNr. DE224895919

Auftraggeber: Geotechnikum Ingenieurgesellschaft mbH, Augsburg
Projekt: Denklingen, Gewerbegebiet Egart

1235.19
Projektzeichen: Gz TB036-MLU Kennzeichen: KV001
Probenahme am: 28.10.2019 Probenahme durch:
Entnahmestelle: RKS 1, KP 3
Entnahmetiefe: 2,0 m bis 5,0 m unter Oberkante Ansatzpunkt
Entnahmeart: gestört
Prüfdatum: 13.11.2019 Prüfung durch: Andreas Becker
Prüfverfahren: DIN ISO/TS 17892-4

Korngröße Durchgang 
d  in mm D  in M- % Kieskorn: 73,8 %

Sandkorn: 17,8 %
63 100,0 Schluffkorn: 8,4 %

31,5 97,2
16 73,0
8 47,9 Ungleichförmigkeit C U : 92,9
4 33,5 Krümmung C C : 6,1
2 26,2
1 21,4

0,5 17,4 Frostklasse ZTVE: F2
0,25 13,0
0,125 10,0 k f - Wert:
0,063 8,4

DIN 18196: gemischtkörnige Kies-Schluff-Gemische mit geringem Feinkornanteil (GU)
DIN EN ISO 14688-1: Kies, sandig, schwach schluffig (si'saGr)
DIN 4022 Kies, sandig, schwach schluffig (G, s, u')

emerkung:

Bestimmung der Korngrößenverteilung
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Anlage 5.1



test 2 safe AG  
Birkenweg 5 
86473 Ziemetshausen 
Tel.: 08284 - 928330 
Fax: 08284 - 928336

test2safe AG

A n g e w a n d t e  G e o w i s s e n s c h a f t e n

info@test2safe.de
www.test2safe.de 
Vorstand:
Harald Leidner, Cai von Restorff
Aufsichtsratsvorsitz: Martina Luitz

Raiffeisenbank
Schwaben Mitte eG
DE 62 7206 9736 0001 8286 14 
BIC (SWIFT-Code)
GENO DE F1BL T

Handelsregister:
Memmingen HRB 16948 
Finanzamt Neu-Ulm 
Steuernummer: 151/120/80101 
USt-IdNr. DE224895919

Auftraggeber: Geotechnikum Ingenieurgesellschaft mbH, Augsburg
Projekt: Denklingen, Gewerbegebiet Egart

1235.19
Projektzeichen: Gz TB036-MLU Kennzeichen: KV002
Probenahme am: 28.10.2019 Probenahme durch:
Entnahmestelle: RKS 3, KP 3
Entnahmetiefe: 2,0 m bis 3,0 m unter Oberkante Ansatzpunkt
Entnahmeart: gestört
Prüfdatum: 13.11.2019 Prüfung durch: Andreas Becker
Prüfverfahren: DIN ISO/TS 17892-4

Korngröße Durchgang 
d  in mm D  in M- % Kieskorn: 74,8 %

Sandkorn: 15,8 %
63 100,0 Schluffkorn: 9,4 %

31,5 85,6
16 65,6
8 46,0 Ungleichförmigkeit C U : 158,1
4 33,0 Krümmung C C : 8,8
2 25,2
1 20,2

0,5 17,0 Frostklasse ZTVE: F2
0,25 13,8
0,125 11,1 k f - Wert:
0,063 9,4

DIN 18196: gemischtkörnige Kies-Schluff-Gemische mit geringem Feinkornanteil (GU)
DIN EN ISO 14688-1: Kies, sandig, schwach schluffig (si'saGr)
DIN 4022 Kies, sandig, schwach schluffig (G, s, u')

emerkung:

Bestimmung der Korngrößenverteilung
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0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 168 31,5 63

Anlage 5.2



test 2 safe AG  
Birkenweg 5 
86473 Ziemetshausen 
Tel.: 08284 - 928330 
Fax: 08284 - 928336

test2safe AG

A n g e w a n d t e  G e o w i s s e n s c h a f t e n

info@test2safe.de
www.test2safe.de 
Vorstand:
Harald Leidner, Cai von Restorff
Aufsichtsratsvorsitz: Martina Luitz

Raiffeisenbank
Schwaben Mitte eG
DE 62 7206 9736 0001 8286 14 
BIC (SWIFT-Code)
GENO DE F1BL T

Handelsregister:
Memmingen HRB 16948 
Finanzamt Neu-Ulm 
Steuernummer: 151/120/80101 
USt-IdNr. DE224895919

Auftraggeber: Geotechnikum Ingenieurgesellschaft mbH, Augsburg
Projekt: Denklingen, Gewerbegebiet Egart

1235.19
Projektzeichen: Gz TB036-MLU Kennzeichen: KV003
Probenahme am: 28.10.2019 Probenahme durch:
Entnahmestelle: RKS 4, KP 3
Entnahmetiefe: 1,7 m bis 3,0 m unter Oberkante Ansatzpunkt
Entnahmeart: gestört
Prüfdatum: 13.11.2019 Prüfung durch: Andreas Becker
Prüfverfahren: DIN ISO/TS 17892-4

Korngröße Durchgang 
d  in mm D  in M- % Kieskorn: 69,0 %

Sandkorn: 20,2 %
63 100,0 Schluffkorn: 10,8 %

31,5 93,1
16 70,0
8 51,0 Ungleichförmigkeit C U : -/-
4 38,2 Krümmung C C : -/-
2 31,0
1 26,8

0,5 23,8 Frostklasse ZTVE: F2
0,25 19,5
0,125 13,7 k f - Wert:
0,063 10,8

DIN 18196: gemischtkörnige Kies-Schluff-Gemische mit geringem Feinkornanteil (GU)
DIN EN ISO 14688-1: Kies, sandig, schwach schluffig (si'saGr)
DIN 4022 Kies, sandig, schwach schluffig (G, s, u')

emerkung:

Bestimmung der Korngrößenverteilung
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Anlage 5.3



test 2 safe AG  
Birkenweg 5 
86473 Ziemetshausen 
Tel.: 08284 - 928330 
Fax: 08284 - 928336

test2safe AG

A n g e w a n d t e  G e o w i s s e n s c h a f t e n

info@test2safe.de
www.test2safe.de 
Vorstand:
Harald Leidner, Cai von Restorff
Aufsichtsratsvorsitz: Martina Luitz

Raiffeisenbank
Schwaben Mitte eG
DE 62 7206 9736 0001 8286 14 
BIC (SWIFT-Code)
GENO DE F1BL T

Handelsregister:
Memmingen HRB 16948 
Finanzamt Neu-Ulm 
Steuernummer: 151/120/80101 
USt-IdNr. DE224895919

Auftraggeber: Geotechnikum Ingenieurgesellschaft mbH, Augsburg
Projekt: Denklingen, Gewerbegebiet Egart

1236.19
Projektzeichen: Gz TB036-MLU Kennzeichen: SS001
Probenahme am: 28.10.2019 Probenahme durch:
Entnahmestelle: RKS 2, KP 2
Entnahmetiefe: 0,5 m bis 1,7 m unter Oberkante Ansatzpunkt
Entnahmeart: gestört
Prüfdatum: 02.12.2019 Prüfung durch: Anja Miller
Prüfverfahren: DIN ISO/TS 17892-4

Kieskorn: 75,4 %
Sandkorn: 14,8 %
Schluffkorn: 7,7 %
Ton: 2,1 %

Ungleichförmigkeit C U: 244,7 
Krümmung C C: 14,1 

Frostklasse ZTVE:

k f - Wert:

DIN 18196: gemischtkörnige Kies-Schluff-Gemische mit geringem Feinkornanteil (GU)
DIN EN ISO 14688-1: Kies, schwach sandig, schwach schluffig (si'sa'Gr)
DIN 4022 Kies, schwach sandig, schwach schluffig (G, s', u')

1,7

Anteil
[M-%]

9,5
8,5
7,7
6,4
5,3
4,1
3,2
2,7

0,0015
19,0
15,6
12,3

0,0076
0,0048
0,0028

8
4

85,4

0,125

60,0
42,6
30,5
24,6
21,3

2
1

0,5
0,25

0,0126

0,0421

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Korngröße
[mm]

63

Anteil
[M-%]

100,0

Korngröße
[mm]

0,0566

0,0310
0,0208

31,5
16
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Korndurchmesser d in mm
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0,002 0,0060,001 31,50,02 0,063 160,25 0,5 1 2 4 8 63

Lars
Schreibmaschinentext

Lars
Schreibmaschinentext

Lars
Schreibmaschinentext
Anlage 5.4

Lars
Schreibmaschinentext

Lars
Schreibmaschinentext



Projekt: Anlage:

Projekt-Nr. Datum:

92,9 [ - ]

0,1 [mm]

1,7 [mm]

kf = 1,86E-02 [m/s]

244 [ - ]

0,065 [mm]

2,00 [mm]

kf = 3,16E-02 [m/s]

158,1 [ - ]

0,09 [mm]

1,9 [mm]

kf = 2,85E-02 [m/s]

240 [ - ]

0,05 [mm]

0,7 [mm]

kf = 3,87E-03 [m/s]

kf - Werte aus der Kornverteilungskurve

Denklingen, Gewerbegebiet Egart 5.5

1235.19 05.12.2019

Aufschluss: RKS 1

Aufschlusstiefe: 2,0 - 5,0m

Probe: KP 3

Ungleichförmigkeitszahl U =

d10 =

d25 =

Aufschluss: RKS 3

d10 =

d25 =

Aufschlusstiefe: 2,0 - 3,0m

Probe: KP 3

Ungleichförmigkeitszahl U =

d10 =

d25 =

Aufschluss: RKS 4

Aufschlusstiefe: 1,7 -3,0m

Probe: KP 3

Ungleichförmigkeitszahl U =

d10 =

d25 =

Aufschluss: RKS 2

Aufschlusstiefe: 0,5 - 1,7m

Probe: KP 2

Ungleichförmigkeitszahl U =
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Standort AugsburgSYNLAB Analytics & Services Germany GmbH  -  Gubener Str. 39  -  86156 
Augsburg

Geotechnikum 
Ingenieurgesellschaft mbH
Herr Artmann
Brixener Straße 8
86165 Augsburg

Telefon: +49-821-56995-0
Telefax: +49-821-56995-888

sui-augsburg@synlab.comE-Mail:
Internet: www.synlab.de

15.11.2019Datum:

Prüfbericht Nr.: UAU-19-0158642/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-19-0158642

Ihr Auftrag: schriftlich vom 07.11.2019

Projekt: Denklingen, Gewerbegebiet - Egart

Eingangsdatum: 07.11.2019

Probenahme durch: AG

Probenahmedatum: 28.10.2019

Prüfzeitraum: 09.11.2019 - 15.11.2019

Probenart: Boden

Anlage 6.1
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UAU-19-0158642/01-1Prüfbericht Nr.:

RKS1 KP1
UAU-19-0158642-01

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2016-03

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Probenvorb. Organik nach 
BBodSchV

-- ja ISO 14507:2003-03

Probenvorb. nach BBodSchV -- ja DIN ISO 11464:2006-12

Trockenmasse % 80,3 DIN EN 14346:2007-03

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Fluoren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Phenanthren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Chrysen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,050 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Summe PAK EPA mg/kg TS -- Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Königswasseraufschluss -- ja DIN ISO 11466:1997-06

Arsen mg/kg TS 8 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Blei mg/kg TS 24 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 37 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Kupfer mg/kg TS 21 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Nickel mg/kg TS 28 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Quecksilber mg/kg TS 0,062 DIN EN ISO 12846:2012-08

Zink mg/kg TS 63 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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UAU-19-0158642/01-1Prüfbericht Nr.:

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung 
der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.

Der Prüfbericht wurde am 15.11.2019 um 15:55 Uhr durch Heidrun Walther (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben 
und ist ohne Unterschrift gültig.

Eluat

Eluat -- ja DIN EN 12457-4:2003-01

pH-Wert -- 7,9 DIN 38 404-C5:2009-07

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 64,5 DIN EN  27888:1993-11

Chlorid mg/l 0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Nitrat mg/l 3 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Standort AugsburgSYNLAB Analytics & Services Germany GmbH  -  Gubener Str. 39  -  86156 
Augsburg

Geotechnikum 
Ingenieurgesellschaft mbH
Herr Artmann
Brixener Straße 8
86165 Augsburg

Telefon: +49-821-56995-0
Telefax: +49-821-56995-888

sui-augsburg@synlab.comE-Mail:
Internet: www.synlab.de

15.11.2019Datum:

Prüfbericht Nr.: UAU-19-0158642/02-1

Auftrag-Nr.: UAU-19-0158642

Ihr Auftrag: schriftlich vom 07.11.2019

Projekt: Denklingen, Gewerbegebiet - Egart

Eingangsdatum: 07.11.2019

Probenahme durch: AG

Probenahmedatum: 28.10.2019

Prüfzeitraum: 09.11.2019 - 15.11.2019

Probenart: Bausubstanz
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RKS3 KP1
UAU-19-0158642-02

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2016-03

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Probenvorb. Organik nach 
BBodSchV

-- ja ISO 14507:2003-03

Probenvorb. nach BBodSchV -- ja DIN ISO 11464:2006-12

Trockenmasse % 84,4 DIN EN 14346:2007-03

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Fluoren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Phenanthren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Chrysen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,050 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Summe PAK EPA mg/kg TS -- Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Königswasseraufschluss -- ja DIN ISO 11466:1997-06

Arsen mg/kg TS 8,4 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Blei mg/kg TS 27 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Cadmium mg/kg TS 0,32 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 33 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Kupfer mg/kg TS 24 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Nickel mg/kg TS 24 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Quecksilber mg/kg TS 0,12 DIN EN ISO 12846:2012-08

Zink mg/kg TS 65 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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UAU-19-0158642/02-1Prüfbericht Nr.:

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung 
der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.

Der Prüfbericht wurde am 15.11.2019 um 15:55 Uhr durch Heidrun Walther (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben 
und ist ohne Unterschrift gültig.

Eluat

Eluat -- ja DIN EN 12457-4:2003-01

pH-Wert -- 7,6 DIN 38 404-C5:2009-07

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 79,1 DIN EN  27888:1993-11

Chlorid mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Nitrat mg/l 13 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Standort AugsburgSYNLAB Analytics & Services Germany GmbH  -  Gubener Str. 39  -  86156 
Augsburg

Geotechnikum 
Ingenieurgesellschaft mbH
Herr Artmann
Brixener Straße 8
86165 Augsburg

Telefon: +49-821-56995-0
Telefax: +49-821-56995-888

sui-augsburg@synlab.comE-Mail:
Internet: www.synlab.de

15.11.2019Datum:

Prüfbericht Nr.: UAU-19-0158642/03-1

Auftrag-Nr.: UAU-19-0158642

Ihr Auftrag: schriftlich vom 07.11.2019

Projekt: Denklingen, Gewerbegebiet - Egart

Eingangsdatum: 07.11.2019

Probenahme durch: AG

Probenahmedatum: 28.10.2019

Prüfzeitraum: 09.11.2019 - 15.11.2019

Probenart: Boden
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RKS3 KP2
UAU-19-0158642-03

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2016-03

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Probenvorb. Organik nach 
BBodSchV

-- ja ISO 14507:2003-03

Probenvorb. nach BBodSchV -- ja DIN ISO 11464:2006-12

Trockenmasse % 95,8 DIN EN 14346:2007-03

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Fluoren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Phenanthren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Chrysen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,050 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Summe PAK EPA mg/kg TS -- Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Königswasseraufschluss -- ja DIN ISO 11466:1997-06

Arsen mg/kg TS 4,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Blei mg/kg TS 9,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 20 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Kupfer mg/kg TS 11 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Nickel mg/kg TS 16 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Quecksilber mg/kg TS 0,051 DIN EN ISO 12846:2012-08

Zink mg/kg TS 33 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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UAU-19-0158642/03-1Prüfbericht Nr.:

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung 
der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.

Der Prüfbericht wurde am 15.11.2019 um 15:55 Uhr durch Heidrun Walther (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben 
und ist ohne Unterschrift gültig.

Eluat

Eluat -- ja DIN EN 12457-4:2003-01

pH-Wert -- 7,6 DIN 38 404-C5:2009-07

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 90,7 DIN EN  27888:1993-11

Chlorid mg/l 0,7 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Nitrat mg/l 3 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Standort AugsburgSYNLAB Analytics & Services Germany GmbH  -  Gubener Str. 39  -  86156 
Augsburg

Geotechnikum 
Ingenieurgesellschaft mbH
Herr Artmann
Brixener Straße 8
86165 Augsburg

Telefon: +49-821-56995-0
Telefax: +49-821-56995-888

sui-augsburg@synlab.comE-Mail:
Internet: www.synlab.de

15.11.2019Datum:

Prüfbericht Nr.: UAU-19-0158642/04-1

Auftrag-Nr.: UAU-19-0158642

Ihr Auftrag: schriftlich vom 07.11.2019

Projekt: Denklingen, Gewerbegebiet - Egart

Eingangsdatum: 07.11.2019

Probenahme durch: AG

Probenahmedatum: 28.10.2019

Prüfzeitraum: 09.11.2019 - 15.11.2019

Probenart: Boden
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UAU-19-0158642/04-1Prüfbericht Nr.:

RKS4 KP1
UAU-19-0158642-04

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2016-03

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Probenvorb. Organik nach 
BBodSchV

-- ja ISO 14507:2003-03

Probenvorb. nach BBodSchV -- ja DIN ISO 11464:2006-12

Trockenmasse % 84,9 DIN EN 14346:2007-03

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Fluoren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Phenanthren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Chrysen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,050 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Summe PAK EPA mg/kg TS -- Merkblatt 1 LUA NRW (1994):1994-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Königswasseraufschluss -- ja DIN ISO 11466:1997-06

Arsen mg/kg TS 8,5 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Blei mg/kg TS 25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Cadmium mg/kg TS 0,43 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 39 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Kupfer mg/kg TS 24 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Nickel mg/kg TS 27 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Quecksilber mg/kg TS 0,084 DIN EN ISO 12846:2012-08

Zink mg/kg TS 71 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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UAU-19-0158642/04-1Prüfbericht Nr.:

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung 
der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.

Der Prüfbericht wurde am 15.11.2019 um 15:55 Uhr durch Heidrun Walther (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben 
und ist ohne Unterschrift gültig.

Eluat

Eluat -- ja DIN EN 12457-4:2003-01

pH-Wert -- 8,4 DIN 38 404-C5:2009-07

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 73,0 DIN EN  27888:1993-11

Chlorid mg/l 0,6 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Nitrat mg/l 12 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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BV Denklingen, Gewerbegebiet Egart 
Kampfmittelsondierung zur Bohrpunktfreigabe 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

am heutigen Freitag haben wir für sechs Aufschlüsse Kampfmittelsondierungen durch-
geführt. Die Ansatzpunkte konnten freigegeben werden. 
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Mit freundlichen Grüßen 
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1. Gegenstand der Untersuchung 

Die Gemeinde Denklingen plant im Ortsteil Egart die Aufstellung des Bebauungsplans „Egart“, 
Gewerbegebiet südlich der Epfacher Straße. 

Ziel des Bebauungsplans ist die Schaffung und planungsrechtliche Sicherung von Gewerbeflä-
chen.  

Das Bebauungsplangebiet liegt im Einwirkungsbereich einer geruchserzeugenden Biogasanlage. 
Es ist dies die Anlage von Herrn Sporer östlich benachbart zum Planungsgebiet auf der Flur-Nr. 
2826 der Gemarkung Denklingen.  

Sonstige relevante Geruchsquellen sind nicht vorhanden. 

Zweck der Untersuchung ist es, zu einer Einschätzung der zu erwartenden Geruchsbelastung im 
Bebauungsplangebiet zu kommen und die Belastung im Hinblick auf die geplante Schutzbedürf-
tigkeit nach der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) zu beurteilen.  

Der vorliegende Bericht stellt Randbedingungen und Ergebnisse zusammen.  
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1.1 Örtlichkeiten 

Die Örtlichkeiten sind dem Übersichtslageplan in der Anlage 1 zu entnehmen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt am Ostrand von Denklingen im Ortsteil Egart und 
umfaßt eine Fläche von rund 3,7 ha.  

Das Gelände im näheren Umfeld des Vorhabens ist weitestgehend eben auf etwa 684 bis 686 m 
über NN. Östlich und südlich grenzen landwirtschaftliche Flächen an das Planungsgebiet an, im 
Westen verläuft in Nord-Süd-Richtung die Bahnlinie Landsberg – Schongau und im Norden be-
findet sich das Gewerbegebiet „Südlich der Epfacher Straße“.  

Die beurteilungsgegenständliche Biogasanlage liegt südwestlich der Bahnstrecke Landsberg – 
Schongau auf der Flur-Nr. 2826 der Gemarkung Denklingen. Die benachbarten Flächen dort sind 
derzeit ebenfalls noch Grünland. Sonstige geruchsemittierende Anlagen sind nicht vorhanden. 
Die Anlage ist im Bild unten links dargestellt.  

  

Abbildung 1: Übersicht Untersuchungsraum und skizziert umrandeter Geltungsbereich des Be-
bauungsplans bzw. des Untersuchungsraums, genordet, Quelle Google Earth 

Bebauungsplan „Egart“ 

Biogasanlage „Sporer“ 
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1.2 Vorhaben 

Vorgesehen ist die Ausweisung eines Gewerbegebiets nach § 8 BauNVO. 

Geplant sind auf der Fläche drei Gewerbequartiere. 

Die nachstehende Übersicht stellt den Bebauungsplanumgriff und die beabsichtigte Entwicklung 
dar: 

 

Abbildung 2: Auszug aus dem Entwurf des Bebauungsplans, genordet, Quelle Architekturbüro 
Reiser 

Die untersuchungsgegenständliche Hofstelle mit den Fahrsilos ist links unten partiell noch mit 
dargestellt. Vorgesehen sind im Bebauungsplan 3 Gewerbequartiere, im Weiteren bezeichnet als 
Egart Q1, 2 und 3. 

 

Egart Q 1 

Egart Q 2 

Egart Q 3 
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2. Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) 

2.1 Grundlegendes 

Die Geruchsimmissions-Richtlinie – GIRL ist der derzeit nach dem Stand der Technik eingeführte 
Beurteilungsmaßstab zur Beurteilung von Gerüchen. 

In der Girl wird zum Anwendungskontext der Richtlinie u. a. folgendes ausgeführt: 

In der Umwelt können Geruchsbelästigungen, u. a. durch Luftverunreinigungen aus Tierhaltungs-
anlagen und landwirtschaftlichen Betrieben verursacht werden. Die belästigende Wirkung von 
Geruchsimmissionen hängt stark von der Sensibilität und der subjektiven Einstellung der Betroffe-
nen ab.  

Dies erfordert, dass bei Erfassung, Bewertung und Beurteilung von Geruchsimmissionen eine 
Vielzahl von Kriterien in Betracht zu ziehen ist. So hängt die Frage, ob derartige Belästigungen 
als erheblich und damit als schädliche Umwelteinwirkungen anzusehen sind, nicht nur von der 
jeweiligen Immissionskonzentration, sondern auch von der Geruchsqualität (es riecht nach …), 
der Geruchsintensität, der Hedonik (angenehm, neutral oder unangenehm), der tages- und jah-
reszeitlichen Verteilung der Einwirkungen, dem Rhythmus, in dem die Belästigungen auftreten, 
der Nutzung des beeinträchtigten Gebietes sowie von weiteren Kriterien ab.  

Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass mit der Geruchshäufigkeit eine sachgerechte und 
hinreichend genaue Beschreibung des Belästigungsgrades von Anwohnerinnen und Anwohnern 
möglich ist. In der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft 2002) wird die Vor-
sorge gegenschädliche Umwelteinwirkungen durch Gerüche geregelt; sie enthält keine Vorschrif-
ten zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen.  

Daher sind bis zum Erlass entsprechender bundeseinheitlicher Verwaltungsvorschriften die in 
dieser Richtlinie beschriebenen Regelungen zu beachten, um sicherzustellen, dass bei der Beur-
teilung von Geruchsimmissionen und bei den daraus ggf. folgenden Anforderungen an Anlagen 
mit Geruchsemissionen im Interesse der Gleichbehandlung einheitliche Maßstäbe und Beurtei-
lungsverfahren angewandt werden. 

Für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen kann die Richtlinie sinngemäß angewandt werden. 

Zur Beurteilung der Erheblichkeit der Geruchseinwirkung werden in der GIRL in Abhängigkeit von 
verschiedenen Nutzungsgebieten Immissionswerte als regelmäßiger Maßstab für die höchstzu-
lässige Geruchsimmission festgelegt. Mit diesen Immissionswerten sind Kenngrößen zu verglei-
chen, die auch die durch andere Anlagen verursachte vorhandene Belastung berücksichtigen. 

Die Geruchsqualität kann dabei ergänzend durch Gewichtungsfaktoren berücksichtigt werden. 

Die Ermittlung der vorhandenen Belastung hat im Allgemeinen durch olfaktorische Feststellungen 
im Rahmen von Rasterbegehungen entsprechend Richtlinie VDI 3940 Blatt 1 (2006) oder durch 
Geruchsausbreitungsrechnung zu erfolgen. 

Dies entfällt im vorliegenden Fall, da im näheren Umfeld des Bebauungsplangebiets keine weite-
ren Emittenten vorhanden sind. 
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2.2 Immissionswerte 

Eine Geruchsimmission ist in der Regel nach GIRL zu beurteilen, wenn sie nach ihrer Herkunft 
aus Anlagen erkennbar, d. h. abgrenzbar ist gegenüber Gerüchen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, 
dem Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen Düngemaßnahmen oder ähnlichem.  

Sie ist in der Regel als erhebliche Belästigung zu werten, wenn die Gesamtbelastung IG die in 
nachstehender Tabelle angegebenen Immissionswerte IW überschreitet.  

Bei den Immissionswerten handelt es sich um relative Häufigkeiten der Geruchsstunden. 

Tab. 2-1: Immissionswerte nach GIRL, Geruchsstundenhäufigkeiten in % 

Wohn-/Mischgebiete Gewerbe-/Industriegebiete Dorfgebiete 

0,10 0,15 0,15 

 

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, sind entsprechend 
den Grundsätzen des Planungsrechtes den einzelnen Spalten der Tabelle zuzuordnen. 

Der Immissionswert der Spalte „Dorfgebiete“ gilt nur für Geruchsimmissionen verursacht durch 
Tierhaltungsanlagen in Verbindung mit der belästigungsrelevanten Kenngröße IGb der GIRL. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind schädliche Umwelteinwir-
kungen im Sinne dieses Gesetzes „Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, 
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 
Nachbarschaft herbeizuführen“. In der Regel werden die Art der Immissionen durch die Geruchs-
qualität, das Ausmaß durch die Feststellung von Gerüchen ab ihrer Erkennbarkeit und über die 
Definition der Geruchsstunde sowie die Dauer durch die Ermittlung der Geruchshäufigkeit hinrei-
chend berücksichtigt. 

In begründeten Ausnahmefällen, z. B. bei gegebener Ortsüblichkeit, schon seit langem bestehen-
den Strukturen etc. kann von der oben angegebenen Geruchsstundenhäufigkeiten abgewichen 
werden. Dies ist im Einzelfall zu entscheiden.  

Dies erscheint im vorliegenden Fall jedoch als kaum denkbar, da der Bebauungsplan an die be-
stehende Anlage heranrückt und derzeit keine schutzbedürftige Bebauung im näheren Umfeld 
gegeben ist, die das Untersuchungsgebiet in besonderer Weise prägen würde. 
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3. Genehmigungslage 

Zu der Biogasanlage existiert eine Stellungnahme des Landratsamts Landsberg am Lech,  
Az. 171-41.2 vom 23.03.11. 

Danach gelten folgende Randbedingungen für die Anlage: 

• Errichtung einer geschlossenen Vorgrube mit ca. 292 m³ Fassungsvermögen 
• Errichtung zweier geschlossener Fermenter mit je 886 m³ Fassungsvermögen 
• Errichtung eines geschlossenen Endlagers 
• Errichtung eines Biogasspeichers mit 1098 m³ Fassungsvermögen 
• Errichtung eines BHKWs mit 450 KW Feuerungswärmeleistung und 150 KW elektrischer 

Leistung 
• Errichtung eines Fahrsilos 

Die Durchsatzleistung ist auf folgende Stoffe und Mengen begrenzt: 

• Rindergülle und Rinderfestmist, zusammen maximal 5 t/Tag 
• Mais- und Grassilage, Ganz-Pflanzensilage und sonstige nachwachsende Rohstoffe von 

landwirtschaftlichen Flächen, maximal 8 t / Tag 
• Summe maximal 13 t / Tag 
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4. Rechenverfahren 

Die Berechnung der Geruchsstundenhäufigkeiten erfolgt mittels Austal-G. Das Handbuch zum 
Programm ist im Internet frei herunterladbar, es wird daher darauf verzichtet, an dieser Stelle 
näher zu erläutern, wie das Programm selbst arbeitet und welche Randbedingungen es erfordert. 

Die Topografie ist im Untersuchungsraum weitestgehend eben. Eine Geländemodellierung an-
hand eines lokalen Höhenpunktrasters würde daher keinen relevanten Einfluss auf die Rechen-
ergebnisse haben und wurde daher auch nicht vorgenommen. Die Bodenrauhigkeit wird anhand 
des CORINE-Katasters automatisch durch das Programm Austal-G bestimmt.  

Die vorhandenen Quellen sind im Wesentlichen diffus emittierenden Quellen. Es sind dies von 
Ost nach West betrachtet folgende Anlagenkomponenten: 

• ein Fahrsilo 

• 2 Vorgruben 

• 2 Fermenter 

• 1 Biogasspeicher 

• ein Endlager 

• und ein BHKW 

Das Material in Fahrsilos ist im Regelfall durch Planen abgedeckt, d. h. als Emissionsquelle 
kommt der Anschnitt der Silage in Betracht. Die Fläche je Silo ergibt sich aus der hälftigen Breite 
des Fahrsilos (25 m) x der Anschnitthöhe, die hier mit 2 m angesetzt wird (Es wird davon ausge-
gangen, dass jeweils nur eine Kammer des mittig geteilten Fahrsilos genutzt wird und die andere 
abgedeckt bleibt). Die Höhe der Emissionsquelle liegt mithin in etwa 1 m über Gelände. Nachdem 
der Anschnitt sich mit Leerung der Fahrsilos verschiebt wurde als Emissionsschwerpunkt in etwa 
dessen Mitte gewählt. 

Die Emissionsansätze ergeben sich aus VDI 3894 Blatt 2 sowie der Biogasmodul der Software 
GERDA IV des Ingenieurbüros Lohmeyer. Ebenso die geruchsartspezifischen Bewertungsfakto-
ren, was in gegenständlichen Fall jedoch keine Bedeutung hat, da für Silagen wie grundsätzlich 
für derartige Betriebe keine Gewichtungsfaktoren für Hedonik existieren. 

Für die übrigen Anlagenteile gilt als Emittent die Fläche der Anlagenkomponente, mit Ausnahme 
des BHKW, dessen Geruchsemission über den Abgasvolumenstrom und die elektrische Leistung 
berechnet wird. Für das BHKW wird hinsichtlich des Geruchsemissionsfaktors ein konservativer 
Mittelwert zwischen Otto- und Zündstrahlmotoren angesetzt, da derlei Geräte in der Regel nur 
eine Lebensdauer von wenigen Jahren aufweisen und nicht bekannt ist, welcher Motorentyp dem 
derzeitigen folgen wird. 

Diffuse Emissionen und die Emissionen aus den Transportwegen sind den einzelnen Anlagentei-
len als Quellen mit einem Zuschlag von 10 %  aufgeschlagen. Es sind dies die Wege zum Fahrsilo 
und vom Fahrsilo zu den Vorgruben, sowie vom Endlager zurück zur Erschließung der Anlage, 
sowie weiterhin ein Zuschlag für diffuse Quellen, die nicht anlagengebunden sind, also z. B. durch 
Gülle verunreinigte Fahrflächen. 
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Das Rechengitter wurde mit einer Maschenweite von 4 x 4 m definiert. Die Berechnungshöhe 
beträgt auf der untersten Ebene programmtechnisch 3 m über Gelände, solange keine Monitor-
punkte (Immissionsorte) gesetzt sind, was in der vorliegenden Untersuchung der Fall ist, der 
Rückgabewert ist die relative Geruchsstundenhäufigkeit in 1,5 m Höhe über Gelände in Form 
eines Berechnungsrasters. 

Eingangsparameter sind dem Rechenprotokoll in Anlage 2 zu entnehmen. Bei den Rechenproto-
kollen ist zu sehen, dass es sich bei Austal-G um ein älteres Programm handelt, das gleichwohl 
immer noch Stand der Technik ist, aber auf Basis streng definierter textbasierter Steuerdateien 
arbeitet. Die Einbindung von Windfelddateien, Topografie, Hintergrundkarten etc. erfolgt über ex-
terne Referenzen. Die Bezeichnungen für die einzelnen Eingabeparameter sind allgemein recht 
kurz gefasst und nicht zwingenderweise selbsterschließend. Diesbezüglich sei auf die im Internet 
frei zugängliche Dokumentation zum Programm verwiesen. 
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5. Meteorologie 

Zur Durchführung der Ausbreitungsrechnungen wurde eine Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) 
für den Großraum des Untersuchungsraums eingeholt. Die Station ist etwa 15 km vom Untersu-
chungsgebiet entfernt. Die Hauptwindrichtung ist allgemein im Raum Memmingen – Leipheim – 
Lechfeld – Altenstadt durchweg ausgeprägt Süd-West. Da die Topografie wenig bewegt ist, darf 
davon ausgegangen, dass bezüglich der lokalen Verhältnisse eine gute Übertragbarkeit besteht.  

Die lokalen Windverteilungen sind nachstehender synthetischer Stärkewindrose zu entnehmen: 

 

Abbildung 3: regionale Windrose 

Wie oben bereits ausgeführt ist die Hauptwindrichtung ausgeprägt Süd-West, d. h. unter Zugrun-
delegung der o. a. Windverteilung ist das Planungsgebiet maximal betroffen, was im Ergebnis 
einer worst-case-Abschätzung entspricht.  
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6. Bodenrauhigkeit 

Die Bodenrauhigkeit wird durch die mittlere Rauhigkeitslänge z0 beschrieben. Sie ist nach den 
Landnutzungsklassen des CORINE – Katasters zu bestimmen. Der Mittelpunkt des Untersu-
chungsgebiets liegt etwa bei den UTM 32-Koordinaten  

• x = 639000 (Rechtswert) 

• y = 5308200 (Hochwert) 

Im Rechenmodell ist der Offset der UTM-Koordinaten von 32 000 000 bei der Georeferenzierung 
der x-Koordinaten zu beachten.  

Die Rauhigkeitslänge wird programmintern automatisch gewählt und bei Vorliegen unterschiedli-
cher Rauhigkeitsklassen im Untersuchungsraum nach Maßgabe des Anhang 3 Punkt 5 der TA 
Luft auf die nächsthöhere CORINE-Klasse aufgerundet. Im vorliegenden Fall beträgt die gerun-
dete Rauhigkeitslänge programmintern z0 = 0,02, was Landschaft mit einigen Häusern u. Hecken, 
Freiflächen u. ä. nach CORINE entspricht. 

7. Rechennetz 

Für das Beurteilungsgebiet wurde ein Rechennetz mit einer Größe von 90 x 90 Zellen (X mal Y) 
mit einer Maschenweite von 4 m gewählt, um Randeffekte bei der Berechnung des Windfeldmo-
dells auszuschließen. Die Berechnungsebene liegt auf 0 - 3 m über Gelände, der Wert in 1,5 m 
über Gelände ist der Rückgabewert der Berechnung. 

8. Bebauung 

Im Untersuchungsgebiet ist keine bestehende Bebauung vorhanden mit Ausnahme des BHKW-
Gebäudes das am anderen Ende des Untersuchungsraums liegt und insofern keine abschir-
mende Wirkung entfaltet. Ebenso wurden der Gasspeicherbehälter und das Fahrsilo nicht als 
Hindernis berechnet, da deren Abschirmung bezüglich des Bebauungsplangebiets marginal und 
mithin zu vernachlässigen ist. 
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9. Emissionen aus der Biogasanlage 

Die Emissionen unterscheiden nach Kurzzeitemissionen (1095 h / Jahr) und Daueremissionen 
(8760 h/a). Kurzzeitemissionen sind z. B. das Einbringen von Gülle in die Vorgrube und  
Beschickungsvorgänge. Diffusemissionen, BHKW und Fahrsilo beispielhaft genannt zählen hin-
gegen zu den Daueremissionen. Entsprechend sind die Emissionen in GE / s als einheitliche 
Eingangsgrößen für das Rechenprogramm Austal-G über das Jahr umzurechnen.  

Die angesetzten Emissionen ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht: 

Tab. 9-1: Emissionsansätze Biogasanlage Sporer 

Lfd. 
Nr. 

Quelle Emissi-
onsfaktor 

Einheit Fläche 
in m² 

Menge in t / 
Tag bzw m³ / 

h 

elektrische 
Leistung in 

KW 

Ein-
wirkzeit 

in 
h / a 

GE / s für die 
Anlagenkom-

ponente 

1 Fahrsilo 4,5 GE /m²*s 50 
  

8760 225 
 

        

2 Vorgrube 1: 
       

 Gülle 10 GE / t 
 

5 
 

1095 6,3 

 diffuse Emissio-
nen 10 % 

10% 
     

0,6 

 Summe: 
      

6,9 
 

       
 

3 Vorgrube 2: 
      

 

 
Silage 12 GE / t 

 
8 

 
1095 12,0 

 
diffuse Emissio-
nen 10 % 

10% 
     

1,2 

 
Summe: 

      
13,2 

 

        

4 Fermenter 1 0,5 GE/h*KW 
  

150 8760 0,02 

 

        

5 Fermenter 2 0,5 GE/h*KW 
  

150 8760 0,02 

 

        

6 Beseitigung: 
       

 Endlager 24 GE / t 
 

0,13 
 

1095 0,39 
 Abtransport 10% 

     
0,04 

 Summe: 
      

0,43 
 

        

7 Biogasspeicher 0,01 GE /m²*s 398 
  

8760 4,0 
 

        

8 BHKW 3000 GE/m³*pel. 
 

70 150 8760 58,3 

 

Bei den NawaRo wird als Mischfall von Gras und Mais als Silofutter ausgegangen. Der  
Emissionsfaktor im Rechenmodell beträgt damit 4,5 GE / (s*m²). 

In der nachstehenden Graphik ist der Zusammenhang zwischen elektrischer Leistung und Ab-
gasvolumen eines BHKW aufgetragen. 
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Abbildung 4: Bestimmung Abgasvolumenstrom 

Der Wert von 1095 h / a entspricht einer täglichen Materialmanipulation von 3 h. Aus Gründen der 
Nachvollziehbarkeit ist die Einbringung in die beiden Vorgruben in Gülle und und Silage aufgeteilt. 
Das muss in der Praxis nicht so sein, hat jedoch keinen Einfluß auf die Prognose, da die beiden 
Vorgruben annähernd lagegleich sind und es von daher unerheblich ist, welchen Anteil welche 
Grube emittiert, solange die Summe korrekt ist. 

Die Literatur kennt unseres Wissens keinen Emissionsfaktor für den Biogasspeicher. Wir haben 
diesbezüglich vorsorglich einen Schätzwert in Ansatz gebracht, um die Quelle nicht gänzlich un-
berücksichtigt zu lassen. 
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10. Bewertung der Rechenergebnisse 

Die nachstehende Grafik zeigt die sich im Planungsgebiet einstellenden Geruchsstundenhäufig-
keiten auf Basis der geltenden Genehmigungslage: 

Das Rechengitter ist zur besseren Lesbarkeit ausgeblendet. 

 

Abbildung 5: Geruchsstundenhäufigkeit in 1,5 m Höhe in % über das Jahresmittel 

Wie dem vorstehenden Rechennetz zu entnehmen ist werden die im Gewerbegebiet zulässigen 
15 % Geruchstundenhäufigkeit im Wesentlichen eingehalten und nur am Quartier Q 1 auf einem 
marginalen Flächenanteil überschritten. Die betroffene Fläche umfasst etwa 50 m² der überplan-
ten 3,7 ha, was rund 0,2 % der bebaubaren Fläche entspricht.  
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Insofern bestehen 2 Möglichkeiten mit dem Sachverhalt umzugehen:  

Man kann einerseits den Standpunkt einnehmen dass die gegebenen Überschreitungen hinsicht-
lich Höhe und betroffener Fläche derart gering sind, dass dies im Zuge der Abwägung keinen 
Handlungsbedarf auslöst, um diesbezüglich Festsetzungen im Bebauungsplan zu treffen.  

Andererseits kann man die Anforderungen der GIRL buchstabengenau auslegen, was bedeuten 
würde, betrachtete man die Richtwerte der GIRL (es sind dies im eigentlichen Sinn keine Grenz-
werte, sondern Beurteilungsempfehlungen mit Leitlinien- bzw. Richtwertcharakter), und dieses 
Gutachten zum Bestandteil des Bebauungsplans als Anlage machen. In dem Fall ist in der Sat-
zung und Begründung festzuhalten, dass in den Bereichen größer 15 % Geruchsstundenhäufig-
keit keine Nutzungen zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen errichtet werden dürfen, bzw. 
dass der Biogasanlage zugewandt keine Nutzungen zum dauernden Aufenthalt errichtet werden 
dürfen, welche über öffenbare Fenster nach Westen verfügen.  

Wir würden allerdings zu der ersteren Möglichkeit tendieren, da ja niemand gezwungen ist, die 
Fenster dauerhaft ganztags geöffnet zu lassen und es bei der geringen Überschreitungsfläche im 
allgemeinen möglich sein sollte Fenster dergestalt zu situieren, dass Ausweichmöglichkeiten zur 
abgewandten Fassade bestehen. Betroffen sein könnte ohnehin nur ein vergleichsweise kleines 
Gebäude und dieses müsste genau an dieser Stelle eine Büronutzung aufweisen. Hier kann mit-
hin in der nachgelagerten Bauantragsphase lenkend eingegriffen werden. 
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11. Zusammenfassung 

Die Gemeinde Denklingen plant im Ortsteil Egart die Aufstellung des Bebauungsplans „Egart“, 
Gewerbegebiet südlich der Epfacher Straße. 

Ziel des Bebauungsplans ist die Schaffung und planungsrechtliche Sicherung von Gewerbeflä-
chen.  

Das Bebauungsplangebiet liegt im Einwirkungsbereich einer geruchserzeugenden Biogasanlage. 
Es ist dies die Anlage von Herrn Sporer östlich benachbart zum Planungsgebiet auf der Flur-Nr. 
2826 der Gemarkung Denklingen.  

Zweck der Untersuchung war es, zu einer Einschätzung der zu erwartenden Geruchsbelastung 
im Bebauungsplangebiet zu kommen und die Belastung im Hinblick auf die geplante Schutzbe-
dürftigkeit nach der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) zu beurteilen.  

Die Beurteilung erfolgte hierbei nach den Maßstäben der Geruchsimmissionsrichtlinie GIRL für 
Gewerbegebiete. 

Als Geruchsemissionsquellen kommt die o. a. Biogasanlage in Betracht, im Übrigen sind im Nah-
feld des Planungsgebiets keine Emittenten ersichtlich, die relevant zur Geruchsbelastung beitra-
gen könnten. 

Wir kommen zu folgenden Ergebnissen: 

1. Am südwestlichen Rand des Planungsgebiets werden Geruchsstundenhäufigkeiten im Quar-
tier 1 von über 15 % im Jahresmittel erreicht. Damit sind dort die Anforderungen der GIRL 
nicht eingehalten. 

2. Die Überschreitung betrifft 0,2 % der Fläche der ausgewiesenen Baufenster. 
3. Da die Überschreitung nur auf einem sehr geringen Anteil der geplanten Flächen gegeben 

ist berührt dies die Planung u. E. nicht in deren Grundzügen. 
4. Die gegebene Überschreitung ist mit etwa 1 % Geruchsstundenhäufigkeit über dem Richtwert 

anzusetzen. Die Überschreitung liegt bei den gegebenen Unwägbarkeiten der Immissions-
prognose im Rahmen der Prognoseunsicherheit. 

5. U. E. besteht die Möglichkeit, dies im Rahmen der Abwägung als abwägbaren Belang zu 
werten und keine Festsetzungen im Bebauungsplan hinsichtlich Geruchsimmissionen vorzu-
nehmen. 

6. Alternativ kann eine entsprechende Festsetzung dahingehend in den Bebauungsplan aufge-
nommen werden, dass im Überschreitungsbereich keine Wohnnutzungen zum dauernden 
Aufenthalt vorzusehen sind, was konkret darin mündet, dass in diesem Bereich keine zum 
öffnen notwendigen Fenster für Aufenthaltsräume zulässig sind. 
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7. Alternativ kann die Lösung des Konflikts auf die Ebene der Umsetzung des Bebauungsplans 
verschoben werden. Im Zug der Umsetzung kann mit dem konkreten Bebauungskonzept für 
diesen Bereich planerisch dergestalt reagiert werden, dass dort keine schutzbedürftigen Nut-
zungen vorgesehen werden, welche die Problematik nicht durch andere Maßnahmen lösen, 
etwa von der Biogasanlage abgewandte Lüftungsmöglichkeiten. 

Neusäß, 22.05.2020 

Dipl.-Ing. (FH) M. Ertl 
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GIRL, Fassung vom Februar 2008 mit Ergänzung vom September 2008 

[5] VDI 3894, Blatt 2, Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, Methode zur Ab-
standsbestimmung Geruch, November 2012, mit normativen Verweisen bzw. Angaben zu 
den anzuwendenden Rechenverfahren 

 

D) Häufig verwendete Abkürzungen / Begriffe 
 

A emittierende Fläche 

AK Term Meteorologische Zeitreihe für einen Standort 

AKS Meteorologische Ausbreitungsklassenstatistik 

Austal-G Lagranges Ausbreitungsmodell nach den Vorgaben der TA Luft, erwei-
tert zur Bestimmung der Geruchsstundenhäufigkeit 

f tierartspezifischer Gewichtungsfaktor 

GE europäische Geruchseinheit 

GV Großvieheinheit 

hb belästigungsrelevante Geruchsstundenhäufigkeit in % 

hG Geruchsstundenhäufigkeit in % 

hW Windrichtungshäufigkeit in °/°° 

IG Geruch Gesamtbelastung 

IW Geruch Immissionswert 

MT Einzeltiermasse in GV 

N Anzahl der Tierplätze 

Nawaro Nachwachsende Rohstoffe 

pth, pel Thermische bzw. elektrische Leistung (BHKW) in KW 

Q Quellstärke in GE / s 

t/a Tonnen / Jahr 

z0 Rauhigkeitslänge 
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E) Anlagen 
Anlage Nr.  Art Inhalt 

1 Lageplan Übersicht Untersuchungsraum 

2 Liste Rechenprotokoll nach Austal-G 
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Auftragnehmer:

Gemeinde Denklingen
Hauptstraße 23

86920 Denklingen

Auftraggeber:
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Maßstab: 1:3.000
Bearbeitungsstand: 05/2020
Projekt: 2020 1296

Zeichenerklärung

Bauzonen Bebauungsplangebiet

Biogasanlage Sporer

Geltungsbereich Anlage 1

Egart Q1

Egart Q3

Egart Q2

638800

638800

638900

638900

639000

639000

639100

639100

639200

639200

5
3
0
8
1
0
0

5
3
0
8
1
0
0

5
3
0
8
2
0
0

5
3
0
8
2
0
0

5
3
0
8
3
0
0

5
3
0
8
3
0
0

5
3
0
8
4
0
0

5
3
0
8
4
0
0

5
3
0
8
5
0
0

5
3
0
8
5
0
0



 

Gemeinde Denklingen 
Bebauungsplan Bebauungsplan „Egart“ 
Gewerbegebiet südlich der Epfacher Straße 

Projekt Nr. 2020 1296   em plan Westheimer Straße 22   86356 Neusäß    Anlage 2.1 

 

2020-05-22 17:49:16 --------------------------------------------------------- 

TalServer:D:\Luft\1296_Denklingen_Egart_Planfall_Austal_Utm32 

 

   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 

   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 

   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 

 

   Arbeitsverzeichnis: D:/Luft/1296_Denklingen_Egart_Planfall_Austal_Utm32  

 

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52 

Das Programm läuft auf dem Rechner "EMPLAN12". 

 

============================= Beginn der Eingabe ============================ 

> ti    "Denklingen - Egart" 

> as    "D:\Luft\1296_Denklingen_Egart_Planfall_Austal_Utm32\input\dwd_108720_08x16.aks" 

> ha    10 

> xa    450 

> ya    150 

> ux    32638500 

> uy    5308000 

> os    "SCINOTAT;" 

> x0    350 

> y0    30 

> dd    4 

> nx    90 

> ny    90 

> hq    2   2   2   1   1   5   1   10 

> xq    496   460   468   453   442   462   421   421 

> yq    155.9   125   108.2   110.7   96.9   91.4   79.4   52.9 

> odor     225   6.9   13.2   0.02   0.02   4   0.43   58.3 

============================== Ende der Eingabe ============================= 

 

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 
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Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 

 

Standard-Kataster z0-utm.dmna (7e0adae7) wird verwendet. 

Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z0 ist 0.027 m. 

Der Wert von z0 wird auf 0.02 m gerundet. 

 

1: 108720 GOTTFRIEDING  

2: 01.01.2008 - 31.12.2016  

3: KLUG/MANIER (TA LUFT)  

4: JAHR  

5: ALLE FAELLE  

In Klasse 1: Summe=12117 

In Klasse 2: Summe=21819 

In Klasse 3: Summe=36751 

In Klasse 4: Summe=15811 

In Klasse 5: Summe=8489 

In Klasse 6: Summe=4992 

Statistik "D:\Luft\1296_Denklingen_Egart_Planfall_Austal_Utm32\input\dwd_108720_08x16.aks" mit 
Summe=99979.0000 normiert. 

 

Prüfsumme AUSTAL   524c519f 

Prüfsumme TALDIA   6a50af80 

Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 

Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 

Prüfsumme AKS      df9afaee 

 

============================================================================= 

 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor" 

TMT: Datei "D:/Luft/1296_Denklingen_Egart_Planfall_Austal_Utm32/odor-j00z" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Luft/1296_Denklingen_Egart_Planfall_Austal_Utm32/odor-j00s" ausgeschrieben. 

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x. 

============================================================================= 
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Auswertung der Ergebnisse: 

========================== 

 

     DEP: Jahresmittel der Deposition 

     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 

     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

 

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 

         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 

         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 

 

 

Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit bei z=1.5 m 

===================================================== 

ODOR     J00 : 1.000e+002 %     (+/-  0.1 ) bei x=  496 m, y=  156 m ( 37, 32) 

============================================================================= 

 

2020-05-22 18:35:39 AUSTAL2000 beendet. 
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1. Gegenstand der Untersuchung 

Die Gemeinde Denklingen plant im Ortsteil Egart die Aufstellung des Bebauungsplans „Egart“, 
Gewerbegebiet südlich der Epfacher Straße. 

Ziel des Bebauungsplans ist die Schaffung und planungsrechtliche Sicherung von Gewerbeflä-
chen.  

Nördlich und westlich des Bebauungsplangebiets befinden sich bereits gewerbliche Nutzungen, 
welche im Zug der früheren Bauleitplanung mit Ausnahme des direkt nördlich gelegenen Bebau-
ungsplangebiets „Südlich der Epfacher Straße“ jedoch schalltechnisch nicht geregelt wurden. In-
nerhalb der Gewerbegebiete befinden sich zulässige Wohnnutzungen in Form von Inhaberwoh-
nungen u. ä. 

Unter Berücksichtigung der bestehenden gewerblichen Flächen und des Gebietscharakters ist 
einerseits eine Einschätzung der gewerblichen schalltechnischen Vorbelastung vorzunehmen, 
und andererseits eine Kontingentierung der hinzukommenden Flächen im neuen Bebauungsplan-
gebiet vorzunehmen. 

Beurteilungsgrundlage ist hierbei grundsätzlich die TA Lärm, 1998, die Kontingentierung erfolgt 
auf Grundlage der DIN 45691, Geräuschkontingentierung, aus 2006. 

Eine detaillierte Prognose nach dem Anhang A 2.3 der TA Lärm wird hierbei nicht vorgenommen 
und ist auch nicht erforderlich, da sich das Maß der zulässigen Emissionen und Immissionen an 
den bereits realisierten und noch zulässigen Wohnbebauungen in der umgebenden Nachbar-
schaft zu orientieren hat. Hierdurch sind die vorhandenen Betriebe und das hinzukommende Ge-
werbe beschränkt. 

Die bestehende Vorbelastung aus Gewerbe wurde bereits im Zug der Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Südlich der Epfacher Straße“ in 2016 untersucht. Dies zusammen mit dem Bebau-
ungsplan „Südlich der Epfacher Straße“ stellen die mittlerweile verfestigte Genehmigungslage 
dar.  

Im Zug der vorliegenden Untersuchung werden für das geplante Gewerbegebiet gebietstypische 
Emissionsansätze gewählt und überprüft, ob die getroffenen Ansätze konform zu den Anforde-
rungen der TA Lärm sind. 

In der Folge werden geeignete Kontingente für die hinzukommende Gewerbefläche bemessen 
und als Satzungsvorschlag für den Bebauungsplan formuliert. 

Der vorliegende Bericht stellt Randbedingungen und Ergebnisse zusammen.  
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1.1 Örtlichkeiten 

Die Örtlichkeiten sind dem Übersichtslageplan in der Anlage 1 zu entnehmen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt am Ostrand von Denklingen im Ortsteil Egart und 
umfaßt eine Fläche von rund 3,7 ha.  

Das Gelände im näheren Umfeld des Vorhabens ist weitestgehend eben auf etwa 684 bis 686 m 
über NN. Östlich und südlich grenzen landwirtschaftliche Flächen an das Planungsgebiet an, im 
Westen verläuft in Nord-Süd-Richtung die Bahnlinie Landsberg – Schongau und im Norden be-
findet sich das Gewerbegebiet „Südlich der Epfacher Straße“.  

Nachstehende Abbildung gibt einen Überblick über den Untersuchungsraum. Der Geltungsbe-
reich des neuen Bebauungsplans ist in Rot umrandet hervorgehoben. 

  

Abbildung 1: Übersicht Untersuchungsraum und skizziert umrandeter Geltungsbereich des Be-
bauungsplans bzw. des Untersuchungsraums, genordet, Quelle Google Earth 

neu: Bebauungsplan „Egart“ 

Bebauungsplan (Bestand) 
„Südlich der Epfacher Straße“ 
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1.2 Vorhaben 

Vorgesehen ist die Ausweisung eines Gewerbegebiets nach § 8 BauNVO. 

Geplant sind auf der Fläche drei Gewerbequartiere. Das Planungsgebiet ist insgesamt rund  
3,7 ha groß. Die drei Gewerbequartiere sind bezeichnet mit „Egart Q 1 bis Q 3“. Die Gewerbe-
quartiere weisen die folgenden Baufeldgrößen auf: 

• Egart Q 1: 1,21 ha 
• Egart Q 2: 0,85 ha 
• Egart Q 3: 0,09 ha 

Die nachstehende Übersicht stellt den Bebauungsplanumgriff und die beabsichtigte Entwicklung 
dar: 

 

Abbildung 2: Auszug aus dem Entwurf des Bebauungsplans, genordet, Quelle Architekturbüro 
Reiser 

 

  

Egart Q 1 
Egart Q 2 

Egart Q 3 
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3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1 DIN 18005, Schallschutz im Städtebau 

In der städtebaulichen Planung findet grundsätzlich die DIN 18005, Schallschutz im Städtebau 
Anwendung. Die DIN 18005 enthält Grundlagen und Hinweise für die städtebauliche Planung. Sie 
verweist auf Berechnungsverfahren und einschlägige Rechtsvorschriften für die Ermittlung und 
Beurteilung von Schallimmissionen unterschiedlicher Arten von Lärmquellen. 

Der Beurteilungszeitraum Tag erstreckt sich hierbei von 6:00 h bis 22:00 h, der Beurteilungszeit-
raum Nacht währt von 22:00 h bis 6:00 h.  

Es sind die nachfolgenden Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005 für die Beurteilung 
der Schallimmissionen maßgeblich: 

„a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten, Ferienhausgebieten  

 tags    50 dB 

 nachts 40 dB bzw. 35 dB. 

b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und Campingplätzen  

 tags    55 dB 

 nachts 45 dB bzw. 40 dB.“ 

„e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)  

 tags    60 dB 

 nachts 50 dB bzw. 45 dB. 

f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)  

 tags   65 dB 

 nachts 55 dB bzw. 50 dB“... 

„Bei den zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Frei-
zeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten.“ 

Hinsichtlich der Gewerbegeräusche aus dem Bebauungsplangebiet ist normativ auf die TA Lärm 
zurückzugreifen.  
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3.2 TA Lärm 

Die DIN 18005 verweist bezüglich der Behandlung von Gewerbelärm normativ auf die TA Lärm. 
Wesentliche Punkte der TA Lärm sind in der folgenden Zusammenstellung in verkürzter Form 
inhaltlich wiedergegeben. Bezüglich der Begriffsdefinitionen wird auf die TA Lärm verwiesen.  

Es sind folgende Immissionsrichtwerte für die Beurteilung einwirkender Geräuschimmissionen zu 
beachten: 

Tab. 3-1: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Tag (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) 
a) in Industriegebieten 

70 dB(A) 70 dB(A) 
b) in Gewerbegebieten 

65 dB(A) 50 dB(A) 
c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 

60 dB(A) 45 dB(A) 
d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 

55 dB(A) 40 dB(A) 
e) in reinen Wohngebieten 

50 dB(A) 35 dB(A) 
f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

45 dB(A) 35 dB(A) 
 

Die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm werden ergänzt durch einen Zuschlag von 6 dB(A) für 
Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit. Es sind dies folgende Zeiträume: 

Tab. 3-2: Tageszeiten erhöhter Empfindlichkeit nach TA Lärm 
an Werktagen 06:00 bis 07:00 Uhr 
 20:00 bis 22:00 Uhr 
an Sonn- und Feiertagen 06:00 bis 09:00 Uhr 
 13:00 bis 15:00 Uhr 
 20:00 bis 22:00 Uhr 

 

Diese Zuschläge gelten für Gebiete nach Nummern d) bis f) (vgl. Tabelle 2) der TA Lärm. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  

Nach TA Lärm sind die Immissionsrichtwerte nach Tabelle 3-1 an den maßgeblichen Immissi-
onsorten einzuhalten. Es sind dies diejenigen Immissionsorte, an denen im Einwirkungsbereich 
der Anlage am ehesten mit einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte zu rechnen ist. 

Die Berechnung der Schallemissionen und Schallimmissionen aus Gewerbelärm erfolgt grund-
sätzlich nach der DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. 
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3.3 Verkehrslenkende Maßnahmen 

Die Beurteilung der Geräusche aus der Erschließung des Bebauungsplangebiets erfolgt nach 
Punkt 7.4 der TA Lärm.  

Danach sind bis zu einem Abstand von 500 m von einem Gewerbegrundstück unter bestimmten 
Bedingungen verkehrslenkende Maßnahmen zu ergreifen. 

Verkehrslenkende Maßnahmen kommen grundsätzlich nur in Gebieten nach TA Lärm, 6.1, Buch-
staben c bis f in Betracht. Es sind dies die Gebietsnutzungen Kurgebiet (einschl. Krankenhäuser 
und Pflegeanstalten), reine und allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete. Für Gewerbe- und 
Industriegebiete werden grundsätzlich keine Maßnahmen organisatorischer Art erforderlich. 

Gemäß Punkt 7.4 der TA Lärm sind gewerblich verursachte Verkehrsgeräusche auf öffentlichen 
Verkehrsflächen dann durch Maßnahmen organisatorischer Art so weit als möglich zu vermin-
dern, wenn 

• sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche tags oder nachts rechnerisch um minde-
stens 3 dB(A) erhöhen, 

und 

• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist  

und 

▪ die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend überschritten wer-
den. 

Verkehrslenkende Maßnahmen nach Punkt 7.4 TA Lärm kommen im vorliegenden Fall nicht in 
Betracht, da die Anbindung ohnehin abseits der bewohnten Ortslagen liegt bzw. außerdem durch 
Gewerbeflächen verläuft. Insofern besteht u. E. diesbezüglich kein Optimierungspotential. 

3.4 Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird zur Bestimmung des möglichen Emissions- und Immissi-
onsverhaltens der Teilflächen des Untersuchungsgebiets die DIN 45691, Geräuschkontingentie-
rung, vom Dezember 2006, herangezogen.  

Nach dieser Norm werden die Emissionskontingente LEK,i für die einzelnen Teilflächen i definiert. 
Das Emissionskontingent ist gemäß Definition der „Pegel der Schallleistung, die bei gleichmäßi-
ger Verteilung auf der Teilfläche i, bei ungerichteter Abstrahlung und ungehinderter verlustloser 
Schallausbreitung je Quadratmeter höchstens abgestrahlt werden darf“. 

Die Differenz L i,j zwischen dem Emissionskontingent LEK,i und dem Immissionskontingent  
L IK,i,j einer Teilfläche i am Immissionsort j ergibt sich aus ihrer Größe und dem Abstand ihres 
Schwerpunkts vom Immissionsort j. Sie ist unter ausschließlicher Berücksichtigung der geometri-
schen Ausbreitungsdämpfung wie folgt zu berechnen: 

Wenn die größte Ausdehnung einer Teilfläche i nicht größer als 0,5 s i,j ist, kann  Li,j nach der 
Gleichung  
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  Li,j = -10*lg(Si / 4s²i,j ) (dB) (1) 

berechnet werden.  

Hierbei ist Si die Teilfläche i in m² und s i,j  der Abstand zwischen dem Schwerpunkt der Teilfläche 
und dem Immissionsort. 

Im Rahmen der Anwendung der Gleichung (1) in dieser Untersuchung wird für s i,j der geometri-
sche zweidimensionale Abstand in x- und y-Richtung zwischen dem Schwerpunkt der Teilfläche 
i und dem Immissionsort j ohne Berücksichtigung der Höhen in z-Richtung (Höhe über Gelände 
bzw. Normalnull) der Quelle und der Immissionsorte verwendet.  

Für die Berechnung der Emissionskontingente ist eine ausreichende Zahl von Immissionsorten 
so zu wählen, dass bei Einhaltung der Planwerte an diesen Orten auch an den übrigen Orten die 
Planwerte eingehalten werden. 

Der Planwert L PL,j ist der Wert, den der Beurteilungspegel aller auf den Immissionsort j einwirken-
den Geräusche von Betrieben und Anlagen im Plangebiet zusammen an diesem nicht überschrei-
ten soll. 

Im vorliegenden Fall wird als Planwert der Immissionsrichtwert nach TA Lärm abzüglich 6 dB(A) 
herangezogen. Ist dieses Kriterium eingehalten so bedarf es im Regelfall keiner Prüfung der Vor-
belastung. 

Ist weiterhin der Immissionsrichtwert an einem Immissionsort um mehr als 10 dB(A) unterschritten 
liegt dieser außerhalb des Einwirkungsbereichs einer Anlage. 

3.5 Spitzenpegel 

Auftretende Spitzenpegelereignisse sind aufgrund der großen Abstände zu der schutzbedürftigen 
Bebauung zwar theoretisch untersuchbar, dies unterliegt jedoch nicht der Bauleitplanung, son-
dern der in der Umsetzung zu genehmigenden Betriebe. Im Zug der Lärmkontingentierung findet 
keine Spitzenpegelbetrachtung statt. 

3.6 Gliederungsgebot 

Nach derzeitiger Rechtsprechung sind Bebauungsplangebiete zu gliedern. Dies bedeutet, dass 
diese nicht nur räumlich zu gliedern sind, sondern auch schalltechnisch. Die Emissionskontin-
gente der Teilflächen haben sich daher zu unterscheiden, wobei zumindest eine Teilfläche dem 
Gebietscharakter entsprechend nicht beschränkt sein darf. Es handelt sich hierbei um einen for-
maljuristischen Ansatz ohne schalltechnisch substantiierten Hintergrund, kann jedoch ein Ansatz-
punkt für Beschwerdeführer sein und wird daher ebenso formal umgesetzt. 
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4. Immissionsorte 

Für die vorliegende schutzbedürftige Nachbarschaft im relevanten Umgriff des Bebauungsplans 
wurden folgende maßgebliche Immissionsorte (IOs) ausgewählt. Es sind dies die Immissionsorte 
aus dem Bebauungsplan „Südlich der Epfacher Straße“ aus 2016. Nach Aktenlage haben sich 
zwischenzeitlich keine geänderten Schutzbedürftigkeiten ergeben, mit Ausnahme des Gewerbe-
gebiets „Südlich Epfacher Straße“, in dem Wohnen zulässig ist. Hier wurden zwei ergänzende 
Immissionsorte in 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze gegenüber den Quartieren 1 und 2 ge-
setzt. 

Die Immissionsorte liegen im Anwendungsbereich der DIN 45691 außerhalb des gegenständli-
chen Bebauungsplans. Der Schutz zugelassener Wohnnutzungen im Bebauungsplan ist mit den 
eingereichten Bauanträgen nach TA Lärm zu bewältigen und hier nicht Gegenstand der Untersu-
chung. 

Tab. 4-1: Maßgebliche Immissionsorte 

Bezeichnung Nutzung Koordinatenr IRW Tag IRW Nacht 

Rechtswert  

in m 

Hochwert  

in m 

dB(A) 

IO 01, Industriestraße 1 GE 638734 5308384 65 50 

IO 02, Gewerbestraße 16 MI 638684 5308440 60 45 

IO 03, Am Malfinger Steig 1 GE 638838 5308511 65 50 

IO 04, BP südl. Epfacher Str. 2522/4 GE 638910 5308342 65 50 

IO 05, BP südl. Epfacher Str. 2522/1 GE 638965 5308386 65 50 

 

Die Koordinaten sind in UTM 32 angegeben. 
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5. Bestehende gewerbliche Vorbelastung 

Ausweislich der Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan „Südlich der Epfacher 
Straße“ sind die nachstehenden Gewerbebetriebe incl. des seinerzeit behandelten Bebauungs-
plans in ihrem Emissionsverhalten wie folgt zu berücksichtigen: 

Tab. 5-1: Emissionskontingente / Berechnungsansätze Bestandsgewerbeflächen 

Bebauungsplan LEK, LWA‘‘ in dB(A) 

Tag Nacht 

BP Am Malfinger Steig 60 45 

BP An der Epfacher Str. II 60 45 

BP An der Epfacher Straße 60 45 

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826 60 45 

BP Südlich der Epfacher Straße 60 45 

Gewerbegebiet westlich der Industriestraße 60 45 

 

Die o. a. Bebauungspläne sind Bestandteil der Grundlagen zum Gutachten aus 2016 bezüglich 
des Bebauungsplans „Südlich der Epfacher Straße“ und dort dokumentiert. Das Gutachten ist 
wiederum eine Grundlage für diesen Bericht. 

Die flächenbezogenen Schallleistungspegel werden im Rechenmodell einheitlich als Emissions-
kontingente nach DIN 45691 gehandhabt. Faktisch sind diese damit lauter als wenn ein flächen-
bezogener Schallleistungspegel gleicher Höhe in Ansatz gebracht würde, da nach dem einschlä-
gigen Rechenverfahren der DIN ISO 9613-2 alle Dämpfungsglieder auf dem Ausbreitungsweg 
einfließen, nach DIN 45691 nur das Abstandsmaß. Der Ansatz ist mithin konservativ gewählt.  

Da die meisten Immissionsorte innerhalb von Gewerbeflächen liegen benötigt jeder Immissionsort 
ein eigenes Rechenmodell, um die Immissionen aus dem eigenen Anlagengrundstück auszublen-
den. 

Die Lage der Vorbelastungsquellen ist den Anlagen 2.1-2.5 zu entnehmen. 
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6. Neue Gewerbequartiere 

Die drei neu geplanten Gewerbequartiere Egart Q 1 bis Egart Q 3 sind Anlage 2.6 zu entnehmen. 

Unter Beachtung der gegebenen gewerblichen Vorbelastung wurden iterativ für die Teilflächen 
Emissionskontingente unter folgenden Prämissen vergeben: 

• Die Kontingente sollen gewerbetypisch sein. 
• Wenigstens eine Fläche soll unbeschränkt i. S. einer gewerblichen Nutzung kontingentiert 

sein. 
• Der Bebauungsplan ist schalltechnisch zu gliedern, d. h. die Teilflächen dürfen nach gel-

tender Rechtsprechung nicht die gleichen Kontingente aufweisen, auch wenn das die op-
timale Lösung wäre. 

Weiterhin ist die Überlegung in die Kontingentierung eingestellt, dass das Quartier Egart Q 3 re-
lativ klein ist und nicht die Möglichkeit hat, Nachbarflächen mit hinzuzunehmen. Da die Kontin-
gente flächenbezogen sind und die Fläche klein ist kann dort mit einem „üblichen“ Kontingent für 
Gewerbe kaum Lärm erzeugt werden, was der Zweckbestimmung der Fläche zuwiderläuft. Dies 
wird dadurch kompensiert, dass das Quartier 3 gegenüber den anderen Flächen nach unserer 
Empfehlung ein erhöhtes Kontingent erhält. 

Die nachstehenden Kontingente wurden nach iterativen Rechenläufen wie folgt bemessen: 

Tab. 6-1: Vorschlag Emissionskontingente 

Quartier Fläche in ha LEK in dB(A) / m² 

tags nachts 

Egart, Quartier Q 1 1,21 62 47 

Egart, Quartier Q 2 0,85 63 48 

Egart, Quartier Q 3 0,09 65 50 
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7. Schallimmissionen 

7.1 Immissionskontingente nach DIN 45691, gewerbliche Vorbelastung 

Die aus den Emissionskontingenten resultierenden Immissionskontingente für die vorhandenen 
Gewerbebetriebe sind in deren Summenwirkung tabellarisch in den Anlagen 3.1-3.5 beigegeben.  

In der nachstehenden Tabelle werden die Immissionskontingente LIK den anzuwendenden Immis-
sionsrichtwerten IRW vergleichend gegenübergestellt.  

Tab. 7-1: Immissionskontingente Vorbelastung 

IO-Nummer Nutzung IRW LIK LIK - IRW 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

[dB(A)] 

IO 01, Industriestraße 1 GE 65 50 56,6 42,6 -8,4 -8,4 

IO 02, Gewerbestraße 16 MI 60 45 59,2 44,2 -0,8 -0,8 

IO 03, Am Malfinger Steig 1 GE 65 50 57,7 42,7 -7,3 -7,3 

IO 04, BP südl. Epfacher Str. 2522/4 GE 65 50 54,0 39,0 -11,0 -11,0 

IO 05, BP südl. Epfacher Str. 2522/1 GE 65 50 56,9 41,9 -8,1 -8,1 

 

Es ist ersichtlich, dass tags und nachts zumindest Immissionsreserven von 0,8 dB(A) auf die an-
zuwendenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm gegeben sind. 

7.2 Immissionskontingente nach DIN 45691, Bebauungsplan „Egart“ 

Die aus den vorgesehenen Emissionskontingenten resultierenden Immissionskontingente für den 
neuen Bebauungsplan sind in deren Summenwirkung in der nachstehenden Tabelle dokumentiert 
und tabellarisch in Anlage 4 beigegeben. Berechnet wurden die genannten fünf Immissionsorte 
(IOs) am Ort der vorhandenen schutzbedürftigen Bebauung und der zulässigen Bebauung im 
nördlich benachbarten Gewerbegebiet. 
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In der nachstehenden Tabelle werden wie vor die Immissionskontingente LIK den anzuwendenden 
Immissionsrichtwerten IRW vergleichend gegenübergestellt.  

Tab. 7-2: Immissionskontingente Quartiere Q 1 bis Q 3, Summe über alle Flächen 

IO-Nummer Nutzung IRW LIK LIK - IRW 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

[dB(A)] 

IO 01, Industriestraße 1 GE 65 50 45,4 30,4 -19,6 -19,6 

IO 02, Gewerbestraße 16 MI 60 45 43,5 28,5 -16,5 -16,5 

IO 03, Am Malfinger Steig 1 GE 65 50 45,5 30,5 -19,5 -19,5 

IO 04, BP südl. Epfacher Str. 2522/4 GE 65 50 56,6 41,6 -8,4 -8,4 

IO 05, BP südl. Epfacher Str. 2522/1 GE 65 50 55,5 40,5 -9,5 -9,5 

 

Aus obiger Tabelle geht hervor, dass die Immissionsrichtwerte weit unterschritten werden, tags 
und nachts um mehr als 8 dB(A). Damit ist nach TA Lärm eine Ermittlung der gewerblichen Vor-
belastung entbehrlich. 

Theoretisch könnten mithin die Emissionskontingente um 2 dB(A) tags und nachts angehoben 
werden, bis man in den Bereich käme, an dem die Vorbelastung zu berücksichtigen ist. Dies 
bedürfte keiner neuer Untersuchungen, man kann dies direkt aus den vorliegenden Rechener-
gebnissen herleiten. 

7.3 Immissionskontingente nach DIN 45691, Summenpegelbetrachtung 

Eine Summenpegelbetrachtung ist entbehrlich, da der Bebauungsplan die Immissionsrichtwerte 
nach TA Lärm um mehr als 6 dB(A) tags und nachts unterschreitet. 
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8. Satzung und Begründung 

8.1 Satzungsvorschlag 

„Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche ein Emissionskontingent LEK 
nach DIN 45691:2006-12 entsprechend nachfolgender Tabelle aufweisen: 

Tab.: Emissionskontingente LEK nach DIN 45691  

Quartier Fläche in ha LEK in dB(A) / m² 

tags nachts 

Egart, Quartier Q 1 1,21 62 47 

Egart, Quartier Q 2 0,85 63 48 

Egart, Quartier Q 3 0,09 65 50 

 

Die festgesetzten Emissionskontingente gelten für Immissionsorte außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans.  

Ein Vorhaben, dem eine ganze Teilfläche i zuzuordnen ist, erfüllt die schalltechnischen Festset-
zungen des Bebauungsplans, wenn der nach DIN ISO 9613-2 zum Zeitpunkt der Genehmigung 
berechnete Beurteilungspegel Lr,j der vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an allen maßgeb-
lichen Immissionsorten j die Bedingung 

L r,j <= L EK,i – ∆ L i, j (dB(A)) 

erfüllt. Die Berechnung von ∆ L i,j erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 4.5. Die Lage der Quartiere 
ist der Planzeichnung zum Bebauungsplan zu entnehmen. Die Kontingente sind im Bebauungs-
plan durch Planzeichnung eindeutig festgelegt. Im Übrigen gelten die Anforderungen der 
DIN 45691:2006.  

Mit Vorlage des jeweiligen Bauantrags ist unaufgefordert ein Nachweis vorzulegen, aus dem die 
Einhaltung der o. a. Anforderungen hervorgeht. 

8.2 Begründungsvorschlag 

Der Bebauungsplan stellt eine Angebotsplanung dar. Als Gewerbegebiet unterliegt dessen Beur-
teilung den Anforderungen der TA Lärm.  

Die Gewerbeflächen halten unter typisierender Betrachtung aller Voraussicht nach die Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm in der Nachbarschaft ein. Die hierfür gewählten Emissionskontingente 
sind gewerbetypisch und ausreichend für den absehbaren Betrieb. Die grundsätzliche Machbar-
keit des Gewerbes an diesem Ort ist damit gegeben. 

Im Nachtzeitraum ist ein Betrieb der Gewerbeflächen in reduziertem Umfang grundsätzlich mög-
lich. Die in der Nachtzeit zulässigen Lärmimmissionen sind durch die vorgenommene Kontingen-
tierung geregelt. 
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Die aus den Emissionskontingenten resultierenden Immissionskontingente unterschreiten in ihrer 
Summe die Immissionsrichtwerte der TA Lärm um mehr als 6 dB(A) tags und nachts. Damit ist 
der Bebauungsplan insgesamt schalltechnisch irrelevant i. S. der Anforderungen der TA Lärm 
und kann ohne eine Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelastung umgesetzt werden. 

Gleichwohl gelten zum Schutz von Aufenthaltsräumen die Anforderungen der DIN 4109, derzeit 
in der Fassung vom Juli 2016. Mit der Umsetzung der Bauvorhaben werden daher die einschlä-
gigen Nachweise zur ausreichenden Ausbildung der Schalldämmung von Umfassungsbauteilen 
schutzbedürftiger Räume, sowie erforderlichenfalls der Nachweis ausreichender Belüftungsmaß-
nahmen erforderlich. Dies richtet sich nach der konkreten Ausführungsplanung und ist mit dem 
Bauantrag nach dem dann geltenden Stand der Technik zu lösen. 
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9. Zusammenfassung 

Die Gemeinde Denklingen plant im Ortsteil Egart die Aufstellung des Bebauungsplans „Egart“, 
Gewerbegebiet südlich der Epfacher Straße. 

Ziel des Bebauungsplans ist die Schaffung und planungsrechtliche Sicherung von Gewerbeflä-
chen.  

Nördlich und westlich des Bebauungsplangebiets befinden sich bereits gewerbliche Nutzungen, 
welche im Zug der früheren Bauleitplanung mit Ausnahme des direkt nördlich gelegenen Bebau-
ungsplangebiets „Südlich der Epfacher Straße“ jedoch schalltechnisch nicht geregelt wurden. In-
nerhalb der Gewerbegebiete befinden sich zulässige Wohnnutzungen in Form von Inhaberwoh-
nungen u. ä. 

Unter Berücksichtigung der bestehenden gewerblichen Flächen und des Gebietscharakters war 
einerseits eine Einschätzung der gewerblichen schalltechnischen Vorbelastung vorzunehmen, 
und andererseits eine Kontingentierung der hinzukommenden Flächen im neuen Bebauungsplan-
gebiet vorzunehmen. 

Beurteilungsgrundlage ist hierbei grundsätzlich die TA Lärm, 1998, die Kontingentierung erfolgt 
auf Grundlage der DIN 45691, Geräuschkontingentierung, aus 2006. 

Die bestehende Vorbelastung aus Gewerbe wurde bereits im Zug der Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Südlich der Epfacher Straße“ in 2016 untersucht. Dies zusammen mit dem Bebau-
ungsplan „Südlich der Epfacher Straße“ stellen die mittlerweile verfestigte Genehmigungslage 
dar.  

Im Zug der vorliegenden Untersuchung wurden für das geplante Gewerbegebiet gebietstypische 
Emissionskontingente gewählt und überprüft, ob die getroffenen Ansätze konform zu den Anfor-
derungen der TA Lärm sind. 

Es waren drei Gewerbequartiere (Quartiere Egart Q 1 bis Q 3) gegliedert zu kontingentieren. Die 
Überprüfung erfolgte an fünf Immissionsorten, da im Bestandsgewerbe außerhalb des beurtei-
lungsgegenständlichen Bebauungsplans potentielle Wohnnutzungen hinzugekommen sind. 

Wir kommen zu folgenden Ergebnissen: 

1. Die bestehende gewerbliche Vorbelastung bietet bezogen auf die vorhandenen schutzbe-
dürftigen Nutzungen minimal eine Immissionsreserve von 0,8 dB(A) zu den Immissionsricht-
werten der TA Lärm. 

2. Bei gebietstypischer Kontingentierung unterschreiten die Immissionsanteile aus dem Gewer-
begebiet Egart die Immissionsrichtwerte um bis zu 8,4 dB(A) tags und nachts. 

3. Ab einer Unterschreitung der Immissionsrichtwerte von zumindest 6 dB(A) wird ein Emittent 
nach TA Lärm irrelevant und es bedarf, wie hier der Fall, keiner Berücksichtigung der ge-
werblichen Vorbelastung. 

4. Es wurden Kontingente nach DIN 45691 in der Bandbreite von 62 bis 65 dB(A) / m² tags und 
von 47 bis 50 dB(A) / m² nachts vergeben. 
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5. Demzufolge könnten die Kontingente auch noch um 2 dB(A) angehoben werden, was einer-
seits die Attraktivität der Flächen erhöht, andererseits u. U. zukünftige Entwicklungsmaßnah-
men im Umfeld des Bebauungsplans hemmen kann. 

Neusäß, 24.05.2020 

Dipl.-Ing. (FH) M. Ertl 
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GOK Geländeoberkante 

HR Himmelsrichtung 

IO Immissionsort 

IRW / RW Immissionsrichtwert / Richtwert in dB(A) (TA Lärm) 

L Länge der Schallquelle in m 

LEK Emissionskontingent nach DIN 45691 in dB(A) 

LEK Emissionskontingent nach DIN 45691 in dB(A) 

LrT, N Beurteilungspegel tags, nachts in dB(A) 

LW / LWA Schallleistung der Schallquelle in dB(A) 

LW’ längenbezogene Schallleistung in dB(A)/m 

LW’’ flächenbezogene Schallleistung in dB(A)/m² 

MI / MD / MK Mischgebiet / Dorfgebiet / Kerngebiet 

N Nacht 

NN Normalnull 

OW Orientierungswert in dB(A) (DIN 18005) 

S Fläche der Schallquelle in m² 

s Entfernung der Schallquelle zum Immissionsort in m 

SW Stockwerk 

T Tag 

WA allgemeines Wohngebiet 

ZR Ruhezeitenzuschlag (Anteil) in dB 
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2.1-2,5 Lageplan Bestehende Gewerbeflächen 

2.6 Lageplan Hinzukommende Gewerbeflächen (BP „Egart“) 

3.1-3.5 Liste Immissionskontingente bestehende Gewerbeflächen 

4 Liste Immissionskontingente hinzukommende Gewerbeflächen (BP „Egart“) 
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Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Egart“ Gewerbegebiet südlich der Epfacher Straße

Westheimer Straße 22
86356 Neusäß
0821/455 179 0
info@em-plan.com

Auftragnehmer:

Gemeinde Denklingen
Hauptstraße 23

86920 Denklingen

Auftraggeber:

Übersichtslageplan, Untersuchungsraum

Maßstab: 1:4.000
Bearbeitungsstand: 05/2020
Projekt: 2020 1296

Zeichenerklärung

Kontingentflächen Bebauungsplangebiet

Geltungsbereich Bebauungsplan

Immissionsort Anlage 1

Egart Q 1

Egart Q 3

Egart Q 2

IO 04, BP südl. Epfacher Str. West

IO 05, BP südl. Epfacher Str. Ost

IO 03, Am Malfinger Steig 1

IO 02, Gewerbestraße 16

IO 01, Industriestraße 1
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Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Egart“ Gewerbegebiet südlich der Epfacher Straße
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86356 Neusäß

0821/455 179 0
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Gemeinde Denklingen

Hauptstraße 23

86920 Denklingen
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Maßstab: 1:4.000

Bearbeitungsstand: 05/2020

Projekt: 2020 1296

Zeichenerklärung

bestehende Gewerbeflächen

Geltungsbereich Bebauungsplan

Immissionsort Anlage 2.1

Lageplan bestehende Gewerbeflächen

IO 01

BP Am Malfinger Steig

BP An der Epfacher Str. II

BP An der Epfacher Straße

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826

BP Südlich der Epfacher Straße

Gewerbe westl. Industriestraße
IO 01, Industriestraße 1
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Westheimer Straße 22

86356 Neusäß

0821/455 179 0

info@em-plan.com
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Bearbeitungsstand: 05/2020

Projekt: 2020 1296
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bestehende Gewerbeflächen

Geltungsbereich Bebauungsplan

Immissionsort Anlage 2.2

Lageplan bestehende Gewerbeflächen
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BP Am Malfinger Steig

BP An der Epfacher Str. II

BP An der Epfacher Straße

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826

BP Südlich der Epfacher Straße

Gewerbe westl. Industriestraße

IO 02, Gewerbestraße 16



Schalltechnische Untersuchung / Geruchsbelastung

Gemeinde Denklingen
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0821/455 179 0

info@em-plan.com

Auftragnehmer:
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Hauptstraße 23

86920 Denklingen

Auftraggeber:

Maßstab: 1:4.000

Bearbeitungsstand: 05/2020

Projekt: 2020 1296

Zeichenerklärung

bestehende Gewerbeflächen

Geltungsbereich Bebauungsplan

Immissionsort Anlage 2.3

Lageplan bestehende Gewerbeflächen

IO 03

BP Am Malfinger Steig

BP An der Epfacher Str. II

BP An der Epfacher Straße

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826

BP Südlich der Epfacher Straße

Gewerbe westl. Industriestraße

IO 03, Am Malfinger Steig 1
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Westheimer Straße 22
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0821/455 179 0

info@em-plan.com

Auftragnehmer:

Gemeinde Denklingen

Hauptstraße 23

86920 Denklingen

Auftraggeber:

Maßstab: 1:4.000

Bearbeitungsstand: 05/2020

Projekt: 2020 1296

Zeichenerklärung

bestehende Gewerbeflächen

Geltungsbereich Bebauungsplan

Immissionsort Anlage 2.4

Lageplan bestehende Gewerbeflächen

IO 04

BP Am Malfinger Steig

BP An der Epfacher Str. II

BP An der Epfacher Straße

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826

Gewerbe westl. Industriestraße

BP Südlich der Epfacher Straße
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Lageplan Kontingentflächen Bebauungsplan "Egart"

Egart Q 1

Egart Q 3

Egart Q 2

IO 04, BP südl. Epfacher Str. West

IO 05, BP südl. Epfacher Str. Ost

IO 03, Am Malfinger Steig 1

IO 02, Gewerbestraße 16

IO 01, Industriestraße 1



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Vorbelastung IO 01

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 8.1

24.05.2020, Projekt 2020 1296 em plan   Westheimer Straße 22   86356 Neusäß Anlage 3.1



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Vorbelastung IO 01

Schallquelle Zeit-

bereich

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 01, Industriestraße 1   SW EG   L(GI),T 65 dB(A)   L(GI),N 50 dB(A)   LrT 56,6 dB(A)   LrN 41,6 dB(A)   

BP Am Malfinger Steig LrT 60,0 96,8 4779,1 325,66 -61,2 0,0 0,0 35,5 0,0 35,5 

BP An der Epfacher Str. II LrT 60,0 99,4 8782,4 260,79 -59,3 0,0 0,0 40,1 0,0 40,1 

BP An der Epfacher Straße LrT 60,0 101,5 14105,8 161,88 -55,2 0,0 0,0 46,3 0,0 46,3 

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826 LrT 60,0 100,4 10983,8 367,95 -62,3 0,0 0,0 38,1 0,0 38,1 

BP Südlich der Epfacher Straße LrT 60,0 104,5 28247,3 141,52 -54,0 0,0 0,0 50,5 0,0 50,5 

Gewerbe westl. Industriestraße LrT 60,0 108,1 65175,5 136,46 -53,7 0,0 0,0 54,4 0,0 54,4 

BP Am Malfinger Steig LrN 60,0 96,8 4779,1 325,66 -61,2 0,0 0,0 35,5 -15,0 20,5 

BP An der Epfacher Str. II LrN 60,0 99,4 8782,4 260,79 -59,3 0,0 0,0 40,1 -15,0 25,1 

BP An der Epfacher Straße LrN 60,0 101,5 14105,8 161,88 -55,2 0,0 0,0 46,3 -15,0 31,3 

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826 LrN 60,0 100,4 10983,8 367,95 -62,3 0,0 0,0 38,1 -15,0 23,1 

BP Südlich der Epfacher Straße LrN 60,0 104,5 28247,3 141,52 -54,0 0,0 0,0 50,5 -15,0 35,5 

Gewerbe westl. Industriestraße LrN 60,0 108,1 65175,5 136,46 -53,7 0,0 0,0 54,4 -15,0 39,4 

SoundPLAN 8.1

24.05.2020, Projekt 2020 1296 em plan   Westheimer Straße 22   86356 Neusäß Anlage 3.1



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Vorbelastung IO 02

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 8.1

24.05.2020, Projekt 2020 1296 em plan   Westheimer Straße 22   86356 Neusäß Anlage 3.2



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Vorbelastung IO 02

Schallquelle Zeit-

bereich

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 02, Gewerbestraße 16   SW EG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 59,2 dB(A)   LrN 44,2 dB(A)   

BP Am Malfinger Steig LrT 60,0 96,8 4779,1 252,83 -59,0 0,0 0,0 37,7 0,0 37,7 

BP An der Epfacher Str. II LrT 60,0 99,4 8782,4 193,98 -56,7 0,0 0,0 42,7 0,0 42,7 

BP An der Epfacher Straße LrT 60,0 101,5 14105,8 127,51 -53,1 0,0 0,0 48,4 0,0 48,4 

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826 LrT 60,0 100,4 10983,8 442,74 -63,9 0,0 0,0 36,5 0,0 36,5 

BP Südlich der Epfacher Straße LrT 60,0 104,5 28247,3 189,66 -56,6 0,0 0,0 48,0 0,0 48,0 

Gewerbe westl. Industriestraße LrT 60,0 108,9 77149,3 95,74 -50,6 0,0 0,0 58,3 0,0 58,3 

BP Am Malfinger Steig LrN 60,0 96,8 4779,1 252,83 -59,0 0,0 0,0 37,7 -15,0 22,7 

BP An der Epfacher Str. II LrN 60,0 99,4 8782,4 193,98 -56,7 0,0 0,0 42,7 -15,0 27,7 

BP An der Epfacher Straße LrN 60,0 101,5 14105,8 127,51 -53,1 0,0 0,0 48,4 -15,0 33,4 

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826 LrN 60,0 100,4 10983,8 442,74 -63,9 0,0 0,0 36,5 -15,0 21,5 

BP Südlich der Epfacher Straße LrN 60,0 104,5 28247,3 189,66 -56,6 0,0 0,0 48,0 -15,0 33,0 

Gewerbe westl. Industriestraße LrN 60,0 108,9 77149,3 95,74 -50,6 0,0 0,0 58,3 -15,0 43,3 

SoundPLAN 8.1

24.05.2020, Projekt 2020 1296 em plan   Westheimer Straße 22   86356 Neusäß Anlage 3.2



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Vorbelastung IO 03

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 8.1

24.05.2020, Projekt 2020 1296 em plan   Westheimer Straße 22   86356 Neusäß Anlage 3.3



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Vorbelastung IO 03

Schallquelle Zeit-

bereich

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 03, Am Malfinger Steig 1   SW EG   L(GI),T 65 dB(A)   L(GI),N 50 dB(A)   LrT 57,7 dB(A)   LrN 42,7 dB(A)   

BP Am Malfinger Steig LrT 60,0 96,8 4779,1 299,17 -60,5 0,0 0,0 36,3 0,0 36,3 

BP An der Epfacher Str. II LrT 60,0 99,4 8782,4 217,04 -57,7 0,0 0,0 41,7 0,0 41,7 

BP An der Epfacher Straße LrT 60,0 101,5 14105,8 73,86 -48,4 0,0 0,0 53,1 0,0 53,1 

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826 LrT 60,0 100,4 10983,8 426,21 -63,6 0,0 0,0 36,8 0,0 36,8 

BP Südlich der Epfacher Straße LrT 60,0 104,5 28247,3 90,99 -50,2 0,0 0,0 54,3 0,0 54,3 

Gewerbe westl. Industriestraße LrT 60,0 108,9 78289,9 262,76 -59,4 0,0 0,0 49,6 0,0 49,6 

BP Am Malfinger Steig LrN 60,0 96,8 4779,1 299,17 -60,5 0,0 0,0 36,3 -15,0 21,3 

BP An der Epfacher Str. II LrN 60,0 99,4 8782,4 217,04 -57,7 0,0 0,0 41,7 -15,0 26,7 

BP An der Epfacher Straße LrN 60,0 101,5 14105,8 73,86 -48,4 0,0 0,0 53,1 -15,0 38,1 

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826 LrN 60,0 100,4 10983,8 426,21 -63,6 0,0 0,0 36,8 -15,0 21,8 

BP Südlich der Epfacher Straße LrN 60,0 104,5 28247,3 90,99 -50,2 0,0 0,0 54,3 -15,0 39,3 

Gewerbe westl. Industriestraße LrN 60,0 108,9 78289,9 262,76 -59,4 0,0 0,0 49,6 -15,0 34,6 

SoundPLAN 8.1

24.05.2020, Projekt 2020 1296 em plan   Westheimer Straße 22   86356 Neusäß Anlage 3.3



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Vorbelastung IO 04

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 8.1

24.05.2020, Projekt 2020 1296 em plan   Westheimer Straße 22   86356 Neusäß Anlage 3.4



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Vorbelastung IO 04

Schallquelle Zeit-

bereich

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 05, BP südl. Epfacher Str. 2522/1   SW EG   L(GI),T 65 dB(A)   L(GI),N 50 dB(A)   LrT 54,0 dB(A)   LrN 39,0 dB(A)   

BP Am Malfinger Steig LrT 60,0 96,8 4779,1 477,32 -64,6 0,0 0,0 32,2 0,0 32,2 

BP An der Epfacher Str. II LrT 60,0 99,4 8782,4 396,93 -63,0 0,0 0,0 36,5 0,0 36,5 

BP An der Epfacher Straße LrT 60,0 101,5 14105,8 265,07 -59,5 0,0 0,0 42,0 0,0 42,0 

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826 LrT 60,0 100,4 10983,8 281,14 -60,0 0,0 0,0 40,4 0,0 40,4 

BP Südlich der Epfacher Straße LrT 60,0 102,7 18566,4 94,79 -50,5 0,0 0,0 52,2 0,0 52,2 

Gewerbe westl. Industriestraße LrT 60,0 108,9 78289,9 340,67 -61,6 0,0 0,0 47,3 0,0 47,3 

BP Am Malfinger Steig LrN 60,0 96,8 4779,1 477,32 -64,6 0,0 0,0 32,2 -15,0 17,2 

BP An der Epfacher Str. II LrN 60,0 99,4 8782,4 396,93 -63,0 0,0 0,0 36,5 -15,0 21,5 

BP An der Epfacher Straße LrN 60,0 101,5 14105,8 265,07 -59,5 0,0 0,0 42,0 -15,0 27,0 

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826 LrN 60,0 100,4 10983,8 281,14 -60,0 0,0 0,0 40,4 -15,0 25,4 

BP Südlich der Epfacher Straße LrN 60,0 102,7 18566,4 94,79 -50,5 0,0 0,0 52,2 -15,0 37,2 

Gewerbe westl. Industriestraße LrN 60,0 108,9 78289,9 340,67 -61,6 0,0 0,0 47,3 -15,0 32,3 

SoundPLAN 8.1

24.05.2020, Projekt 2020 1296 em plan   Westheimer Straße 22   86356 Neusäß Anlage 3.4



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Vorbelastung IO 05

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 8.1

24.05.2020, Projekt 2020 1296 em plan   Westheimer Straße 22   86356 Neusäß Anlage 3.5



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Vorbelastung IO 05

Schallquelle Zeit-

bereich

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 04, BP südl. Epfacher Str. 2522/4   SW EG   L(GI),T 65 dB(A)   L(GI),N 50 dB(A)   LrT 56,9 dB(A)   LrN 41,9 dB(A)   

BP Am Malfinger Steig LrT 60,0 96,8 4779,1 462,93 -64,3 0,0 0,0 32,5 0,0 32,5 

BP An der Epfacher Str. II LrT 60,0 99,4 8782,4 385,69 -62,7 0,0 0,0 36,7 0,0 36,7 

BP An der Epfacher Straße LrT 60,0 101,5 14105,8 253,96 -59,1 0,0 0,0 42,4 0,0 42,4 

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826 LrT 60,0 100,4 10983,8 242,80 -58,7 0,0 0,0 41,7 0,0 41,7 

BP Südlich der Epfacher Straße LrT 60,0 103,7 23360,8 71,53 -48,1 0,0 0,0 55,6 0,0 55,6 

Gewerbe westl. Industriestraße LrT 60,0 108,9 78289,9 265,67 -59,5 0,0 0,0 49,5 0,0 49,5 

BP Am Malfinger Steig LrN 60,0 96,8 4779,1 462,93 -64,3 0,0 0,0 32,5 -15,0 17,5 

BP An der Epfacher Str. II LrN 60,0 99,4 8782,4 385,69 -62,7 0,0 0,0 36,7 -15,0 21,7 

BP An der Epfacher Straße LrN 60,0 101,5 14105,8 253,96 -59,1 0,0 0,0 42,4 -15,0 27,4 

BP Biogasanlage Fl. Nr. 2826 LrN 60,0 100,4 10983,8 242,80 -58,7 0,0 0,0 41,7 -15,0 26,7 

BP Südlich der Epfacher Straße LrN 60,0 103,7 23360,8 71,53 -48,1 0,0 0,0 55,6 -15,0 40,6 

Gewerbe westl. Industriestraße LrN 60,0 108,9 78289,9 265,67 -59,5 0,0 0,0 49,5 -15,0 34,5 

SoundPLAN 8.1

24.05.2020, Projekt 2020 1296 em plan   Westheimer Straße 22   86356 Neusäß Anlage 3.5



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 8.1

24.05.2020, Projekt 2020 1296 em plan   Westheimer Straße 22   86356 Neusäß Anlage 4.1



Gemeinde Denklingen
Bebauungsplan „Egart“
Gewerbegebiet südlich der Epfacher 
Straße

Immissionskontingente nach DIN 45691
Bebauungsplan "Egart"

Schallquelle Zeit-

bereich

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Ls

dB(A)

dLw

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 01, Industriestraße 1   L(GI),T 65 dB(A)   L(GI),N 50 dB(A)   LrT 45,4 dB(A)   LrN 30,4 dB(A)   

Egart Q 1 LrT 62,0 102,8 12140,3 276,40 -59,8 0,0 0,0 43,0 0,0 43,0 

Egart Q 2 LrT 63,0 102,3 8504,3 316,43 -61,0 0,0 0,0 41,3 0,0 41,3 

Egart Q 3 LrT 65,0 94,5 892,4 479,05 -64,6 0,0 0,0 29,9 0,0 29,9 

Egart Q 1 LrN 62,0 102,8 12140,3 276,40 -59,8 0,0 0,0 43,0 -15,0 28,0 

Egart Q 2 LrN 63,0 102,3 8504,3 316,43 -61,0 0,0 0,0 41,3 -15,0 26,3 

Egart Q 3 LrN 65,0 94,5 892,4 479,05 -64,6 0,0 0,0 29,9 -15,0 14,9 

Immissionsort IO 02, Gewerbestraße 16   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 43,5 dB(A)   LrN 28,5 dB(A)   

Egart Q 1 LrT 62,0 102,8 12140,3 352,28 -61,9 0,0 0,0 40,9 0,0 40,9 

Egart Q 2 LrT 63,0 102,3 8504,3 383,92 -62,7 0,0 0,0 39,6 0,0 39,6 

Egart Q 3 LrT 65,0 94,5 892,4 549,60 -65,8 0,0 0,0 28,7 0,0 28,7 

Egart Q 1 LrN 62,0 102,8 12140,3 352,28 -61,9 0,0 0,0 40,9 -15,0 25,9 

Egart Q 2 LrN 63,0 102,3 8504,3 383,92 -62,7 0,0 0,0 39,6 -15,0 24,6 

Egart Q 3 LrN 65,0 94,5 892,4 549,60 -65,8 0,0 0,0 28,7 -15,0 13,7 

Immissionsort IO 03, Am Malfinger Steig 1   L(GI),T 65 dB(A)   L(GI),N 50 dB(A)   LrT 45,5 dB(A)   LrN 30,5 dB(A)   

Egart Q 1 LrT 62,0 102,8 12140,3 288,83 -60,2 0,0 0,0 42,6 0,0 42,6 

Egart Q 2 LrT 63,0 102,3 8504,3 290,16 -60,2 0,0 0,0 42,1 0,0 42,1 

Egart Q 3 LrT 65,0 94,5 892,4 467,93 -64,4 0,0 0,0 30,1 0,0 30,1 

Egart Q 1 LrN 62,0 102,8 12140,3 288,83 -60,2 0,0 0,0 42,6 -15,0 27,6 

Egart Q 2 LrN 63,0 102,3 8504,3 290,16 -60,2 0,0 0,0 42,1 -15,0 27,1 

Egart Q 3 LrN 65,0 94,5 892,4 467,93 -64,4 0,0 0,0 30,1 -15,0 15,1 

Immissionsort IO 04, BP südl. Epfacher Str. 2522/4   L(GI),T 65 dB(A)   L(GI),N 50 dB(A)   LrT 56,6 dB(A)   LrN 41,6 dB(A)   

Egart Q 1 LrT 62,0 102,8 12140,3 65,12 -47,3 0,0 0,0 55,6 0,0 55,6 

Egart Q 2 LrT 63,0 102,3 8504,3 120,03 -52,6 0,0 0,0 49,7 0,0 49,7 

Egart Q 3 LrT 65,0 94,5 892,4 305,22 -60,7 0,0 0,0 33,8 0,0 33,8 

Egart Q 1 LrN 62,0 102,8 12140,3 65,12 -47,3 0,0 0,0 55,6 -15,0 40,6 

Egart Q 2 LrN 63,0 102,3 8504,3 120,03 -52,6 0,0 0,0 49,7 -15,0 34,7 

Egart Q 3 LrN 65,0 94,5 892,4 305,22 -60,7 0,0 0,0 33,8 -15,0 18,8 

Immissionsort IO 05, BP südl. Epfacher Str. 2522/1   L(GI),T 65 dB(A)   L(GI),N 50 dB(A)   LrT 54,9 dB(A)   LrN 39,9 dB(A)   

Egart Q 1 LrT 62,0 102,8 12140,3 126,57 -53,0 0,0 0,0 49,8 0,0 49,8 

Egart Q 2 LrT 63,0 102,3 8504,3 80,13 -49,1 0,0 0,0 53,2 0,0 53,2 

Egart Q 3 LrT 65,0 94,5 892,4 289,72 -60,2 0,0 0,0 34,3 0,0 34,3 

Egart Q 1 LrN 62,0 102,8 12140,3 126,57 -53,0 0,0 0,0 49,8 -15,0 34,8 

Egart Q 2 LrN 63,0 102,3 8504,3 80,13 -49,1 0,0 0,0 53,2 -15,0 38,2 

Egart Q 3 LrN 65,0 94,5 892,4 289,72 -60,2 0,0 0,0 34,3 -15,0 19,3 
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